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Präambel – Grundhaltung 
Unsere Grundhaltung ist von gegenseitiger Wertschätzung und Respekt gekennzeichnet. Der 
Umgang im Team untereinander zeichnet sich durch Offenheit, Ehrlichkeit und 
Zuverlässigkeit aus. In regelmäßigen Teambesprechungen kann jeder offen seine Meinung 
und Einstellung zu allen Themen einbringen. Bei schwierigen Situationen (z.B. in Bezug auf 
Überarbeitung unseres alljährlichen, gemeinsamen Leitfadens oder Regelung der 
Arbeitszeiten) gibt es für alle Mitarbeiter und Leitungskräfte die Möglichkeit, sich bei der 
kollegialen Fachberatung (kommt 1x monatlich ins Haus) oder der Mitarbeitervertretung 
beraten zu lassen.  
Wir arbeiten nach dem Prinzip der Inklusion, jeder Mensch ist willkommen, so wie er ist.  
Die Führungskräfte geben Lob und Dank für die Mitarbeiter persönlich weiter und 
respektieren auch persönliche und private Gegebenheiten, indem sie Unterstützung in 
Gesprächen anbieten und jedem Anliegen gegenüber, höchstes Vertrauen und 
Verschwiegenheit zollen. Bei Wünschen oder Anliegen den Mitarbeitern gegenüber 
verwenden die Führungskräfte zum größten Teil die gewaltfreie Kommunikation. 
Das Kind nehmen wir so an, wie es ist. Wir reflektieren gemeinsam, welche Hintergründe 
bestimmte Verhaltensweisen haben. Dabei betrachten wir Herkunft, Kultur sowie familiäre 
Umstände, die das Handeln des Kindes beeinflussen. Bei Konflikten in der Gruppe begleiten 
wir den Konfliktlösungsprozess und geben bei Bedarf Anregungen zur Problemlösung. Dabei 
werden die Bedürfnisse jedes Einzelnen hinterfragt und Möglichkeiten gemeinsam erörtert.  
Das Schutzkonzept wird grundsätzlich jedes Jahr oder auch bei Bedarf öfter, aktualisiert und 
gemeinsam im Team überprüft bzw. ergänzt. Dazu eignet sich besonders unser jährlicher 
Teamtag, an dem die Einrichtung geschlossen bleibt und nur das Team im Haus sich mit 
internen Themen beschäftigt.  
Eine weitere wichtige Grundlage bilden die Rechte der Kinder. In unserer Einrichtung haben 
die Kinder das Recht, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu äußern. Je nach Situation versuchen 
wir, mit dem Kind gemeinsam, auf deren Wünsche/Bedürfnisse einzugehen. Gemeinsam 
besprechen wir, wie ein Wunsch/Bedürfnis erfüllt werden kann, ohne die Wünsche und 
Bedürfnisse der anderen Kinder zu verletzen. Die Kinder werden sensibel für die Bedürfnisse 
des anderen und lernen, Kompromisse oder neue Lösungen zu finden. Sie haben das Recht, 
eigene Meinungen kundzutun und so in Interaktion mit uns Erwachsenen oder den anderen 
Kindern zu treten (siehe auch Partizipationsmöglichkeiten für Kinder).  
Unser christliches Menschenbild ist geprägt von Offenheit und Nächstenliebe. Jedem 
Menschen stehen wir offen gegenüber seinen Meinungen, Ansichten und Herkunft etc.  Wir 
nehmen den Menschen so an, wie er gerade ist und versuchen, hinter seine Handlungen zu 
schauen, um sie zu verstehen. Jeder Mensch ist von verschiedenen Erfahrungen geprägt, die 
seine Handlungen und sein Wesen beeinflussen. Genauso versuchen wir stets, alle Kinder 
und Erwachsenen auf Augenhöhe und gleich zu behandeln. Gemeinschaftliche Aktionen, die 
das Miteinander stärken prägen unseren Kindergartenalltag.  
Wir gehen mit offenen Augen durch den Alltag, um sensibel für die momentanen Situationen 
zu bleiben. Eltern und Teamkolleginnen mit Problemen, bieten wir stets unsere 
Unterstützung und Entgegenkommen an. In gemeinsamen Oasentagen für das Team gehen 
wir verschiedene Impulse an und versuchen so, unsere Arbeit und unser eigenes Selbst zu 
stärken, denn nur wer selbst gestärkt ist, kann andere stärken. 



 
 

1. Definitionen und rechtliche Grundlagen 
1.1 Definitionen 

 Schutzkonzept 
Um das Wohl der Kinder zu gewährleisten, werden entsprechende Maßnahmen 
benötigt. Das Schutzkonzept versteht sich als einrichtungsspezifischer Handlungs- oder 
Notfallplan. Auch werden Präventionsmaßnahmen beschrieben, damit Kinder vor Gewalt 
jeglicher Art geschützt werden können.  

 
 Kindeswohl 
Ein am Wohl des Kindes ausgerichtetes Handeln ist dasjenige, welches die an den 
Grundrechten und Grundbedürfnissen von Kindern orientierte, für das Kind jeweils 
günstigste Handlungsvariante (i.S. von die am wenigsten schädigende) wählt. (vgl. 
Maywald) 
 
 Kindeswohlgefährdung: 
Eine Kindeswohlgefährdung liegt vor, wenn eine gegenwärtige oder zumindest 
unmittelbar bevorstehende Gefahr für die Kindesentwicklung abzusehen ist, die bei ihrer 
Fortdauer eine erhebliche Schädigung des körperlichen, geistigen oder seelischen Wohls 
des Kindes mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt. 
Kindeswohlgefährdung kann verursacht werden durch ein bestimmtes Verhalten oder 
Unterlassen der Personensorgeberechtigten oder aber durch das Verhalten Dritter. 
Sie kann geschehen durch einen Sorgerechtsmissbrauch, durch bewusstes, gezieltes 
Handeln oder unverschuldetes Versagen.  
Ein Sorgerechtsmissbrauch meint die Ausnutzung der elterlichen Sorge zum Schaden des 
Kindes.  
Das Kindeswohl kann durch Tun oder Unterlassen gefährdet werden.  
 
Formen der Kindeswohlgefährdung sind: 
+ Vernachlässigung, Vernachlässigung der Aufsichtspflicht 
+ Physische Gewalt 
+ Psychische Gewalt 
+ Sexualisierte Gewalt und Missbrauch  
 
 Vernachlässigung 
Wird definiert als andauernde oder wiederholte Unterlassung fürsorglicher Handlungen 
der Eltern oder anderer autorisierter Betreuungspersonen, die für die Versorgung des 
Kindes auf körperlicher oder emotionaler Ebene nötig wären. Diese Unterlassungen 
können verschiedene Grundbedürfnisse von Kindern betreffen: 
+ körperliche Vernachlässigung 
+ Erzieherische und kognitive Vernachlässigung 
+ Emotionale Vernachlässigung 
+ Unzureichende Aufsicht 
 
 
 
 



 Physische Gewalt 
Meint körperliche Erziehungsgewalt. Hierzu zählen Körperstrafen im Sinne einer nicht 
zufälligen Zufügung kurzzeitiger körperlicher Schmerzen wie z.B. leichte Ohrfeigen oder 
hartes Anpacken.  
Als körperliche Misshandlung gelten demgegenüber z.B. Tritte, Stöße, Stiche, das 
Schlagen mit Gegenständen, Vergiftungen, Einklemmen oder das Schütteln insbesondere 
bei Säuglingen und Kleinkindern.  
 
 Psychische Gewalt 
Zu den psychischen Erscheinungsformen werden Verhaltensmuster und Vorfälle gezählt, 
die Kindern das Gefühl vermitteln, sie seien wertlos, ungewollt, nicht liebenswert. Von 
einer psychischen Misshandlung ist auszugehen, wenn eine oder mehrere Unterformen 
kennzeichnend für die Eltern-Kind-Beziehung ist, d.h. wiederholt oder fortlaufend 
auftreten. Dazu zählen: Ablehnung, Isolation, Terrorisieren/Androhung, Ignorieren, 
Korrumpieren und Adultifizieren.  
 
 Sexualisierte Gewalt 
Jede sexuelle Handlung, die an oder vor einem Kind entweder gegen den Willen des 
Kindes vorgenommen wird oder der das Kind aufgrund seiner körperlichen, emotionalen, 
geistigen oder sprachlichen Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen kann bzw. bei 
der es deswegen auch nicht in der Lage ist, sich hinreichend wehren oder verweigern zu 
können. Die Missbraucher*innen nutzen ihre Macht – und Autoritätsposition sowie die 
Liebe und Abhängigkeit der Kinder aus, um ihre eigenen (sexuellen, emotionalen und 
sozialen) Bedürfnisse auf Kosten der Kinder zu befriedigen und diese zur Kooperation 
und Geheimhaltung zu veranlassen. Verschiedene Formen sexualisierter Gewalt können 
sein: Physische sexualisierte Gewalt, Veranlassung zur Manipulation der eigenen 
Geschlechtsorgane oder Veranlassung bei Selbstbefriedigung anwesend zu sein bzw. eine 
dritte Person sexuell zu berühren, Psychische sexualisierte Gewalt, 
Missbrauchsdarstellungen, Kinderprostitution und sexualisierte Gewalt im Internet. 
 
 Grenzverletzungen 
Sie geschehen meist spontan und ungeplant und können in der Regel im Alltag korrigiert 
werden. Sie können aber auch bereits Ausdruck eines Klimas sein, in dem Übergriffe 
toleriert werden. Z.B. unangekündigter Körperkontakt, Kind ungefragt auf den Schoß 
ziehen oder umziehen. 
 
 Übergriffe 
Übergriffe geschehen bewusst und nicht aus Versehen. Sie sind Ausdruck einer Haltung, 
die sich über Signale und Zeichen von Kindern hinwegsetzt. Z.B. Separieren, 
Diskriminierung, Sitzen lassen, bis es aufgegessen hat…etc. 
 
 Strafrechtliche Formen 
Hier nutzt der Erwachsene seine Macht zur Befriedigung eigener Bedürfnisse aus. Die 
betrifft grundsätzlich jegliche Form von Körperverletzung, Maßnahmen des 
Freiheitsentzugs und alle Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Z.B. Kind, das 
gebissen hat, zurückbeißen; schlagen, treten…etc.  
 

 



 
1.2 Rechtliche Grundlagen 
 GG (Grundgesetz) 
Art. 1 Abs. 1 
Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Achtung ihrer Würde und den Schutz des 
Staates. 
 
Art. 2 
Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit 
und freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit. 
 
Art. 3, Abs. 3 
Niemand darf aufgrund seiner Behinderung benachteiligt werden. 
 
 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) 
§ 1631 Abs. 2 Recht auf gewaltfreie Erziehung 
§ 1666 Gerichtliche Maßnahmen bei der Gefährdung des Kindeswohls 
 
 SGB (Strafgesetzbuch) VIII 
§ 1 Abs. 3 Nr. 4 Kinderschutz als Aufgabe der Jugendhilfe 
§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
§ 8b Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
§ 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 
§ 47 Melde – und Dokumentationspflichten 
§ 72a Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen 
 
 BayKiBiG (Bayrisches-Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz) 
Art. 9a Sicherstellung des Kinderschutzes durch den Träger 
 
 AVBayKiBiG  (Verordnung zur Ausführung des Bayrischen Kinderbildungs- und 

Betreuungsgesetzes) 
§ 1 Abs. 3 Inklusion und Teilhabe, Selbstbestimmung, Mitbestimmung, 
Beschwerdemöglichkeiten 
§ 13 Gesundheitsbildung und Kinderschutz 
 
 UN-Kinderrechtskonvention 
Recht auf: 
+ Gleichheit 
+ Gesundheit 
+ Bildung 
+ elterliche Fürsorge 
+ Privatsphäre und persönliche Ehre 
+ Meinungsäußerung, Information und Gehör 
+ Schutz im Krieg und auf der Flucht 
+ Schutz vor Ausbeutung und Gewalt 
+ Spiel, Freizeit und Ruhe 
+ Betreuung bei Behinderung 
 



 IfSG (Infektionsschutzgesetz) 
§ 34 Abs. 10a Impfschutz 
 
 BKiSchG (Bundeskinderschutzgesetz) 
Beinhaltet das KKG sowie Änderungen an diversen bestehenden Gesetzen 
 
 KKG (Gesetz zu Kooperation und Information im Kinderschutz) 
 GDG (Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst) 
Art. 11 Schutz der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 
Art. 12 Abs. 2 Schuleingangsuntersuchung 
 
 EU-DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) 
+ Fotoaufnahmen in der Einrichtung 
+ Speichern von Daten in der Einrichtung  
 
1.3 Mögliche Signale und Folgen 
 
 Körperliche Anzeichen: 

+ Untergewicht 
+ vermindertes Wachstum 
+ Rückstände in der körperlichen Entwicklung 
+ hohe Anfälligkeit für Infekte 
+ unversorgte Krankheiten und unzureichende Körperhygiene 
….können auf Vernachlässigung hinweisen. 
 
+ Hämatome an ungewöhnlichen Stellen 
+ Brandwunden 
+ Knochenbrüche, die sich Kinder nicht selbst (z.B. durch einen Sturz) zugefügt haben 
können 
…..könnten Hinweise auf körperliche Gewalt sein. 
 
+ Verletzungen im genitalen, analen oder oralen Bereich 
+ Geschlechtskrankheiten 
….können Anzeichen sexualisierter Gewalt sein 
 
+ diffuse Schmerzzustände 
+ Schlafstörungen 
+ Einnässen 
+ Selbstverletzungen 
+ Essstörungen 
….können darauf hinweisen, dass es einem Kind nicht gut geht.  
 

 Psychische Anzeichen: 
+ Selbstunsicherheit 
+ Angst 
+ Unruhe 
+ Aggressionen 
+ Depressionen 



+ extreme Scham- und Schuldgefühle 
+ distanzloses Verhalten 
 

 Kognitive Anzeichen: 
+ Wenn ein Kind kognitive Probleme hat, kann das ebenfalls darauf hindeuten, dass 
es dem Kind nicht gut geht. Z.B. Sprachstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, 
Wahrnehmungsstörungen oder Lernbehinderung 

 
 
 

 
2 Prävention 

2.1.Verhaltensweisen für Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen 
 
Bewusste Verhaltensweisen zum Kinderschutz 
- Wahrung Nähe / Distanz 
 - Wir lassen uns von den Kindern keine Küsse geben; uns beim Verabschieden nicht  

umarmen 
 - Wir vermitteln den Kindern, dass man „Ich liebe Dich“ oder ähnliches nur zu den 
Eltern / im  

engsten Familienkreis sagt 
- Körperkontakt / Einhaltung individueller Grenzen 
 - Kinder sitzen auf dem Schoß, aber nach vorn gerichtet oder seitlich, nicht zu eng 
 - zu innige Berührungen werden abgelehnt 
 - keine Küsse 
 - keine Umarmungen, bei denen sich die Kinder an uns klammern 
 - in der Krippe mehr Körperkontakt, wenn die Kinder es suchen / mögen (gewisser 
Rahmen!) 
 - Kinder werden nach ihrem Alter behandelt (3jähriger – Vorschüler) 
- Umgang mit übergriffigem Verhalten von Kindern auf Personal 
 - wir zeigen den Kindern die Grenzen auf 
 - erklären, dass man das nicht macht 
 - versuchen ihnen andere Formen der Nähe aufzuzeigen 
 - Praktikanten / neue Mitarbeiter werden auf Kinder mit herausfordernden 
Verhaltensweisen hingewiesen 

Verhaltensmaßnahmen werden erklärt 
- Selbstschutz 
 - normalerweise nicht erforderlich  
 (wenn nötig Umziehmöglichkeit in der Toilette / im Nebenraum) 
- Fortbildung des Personals 
 - letzte Schulung zum Schutzkonzept 26.02.2024 
 - regelmäßige Fallbesprechungen 
- Beschwerdemanagement 
 - Teamgespräche wöchentlich 
 - Gespräch mit der Leitung jederzeit möglich 
 
 
 



 
Unbewusste Verhaltensweisen  
 
Diese Verhaltensweisen fallen meist selbst nicht auf, sondern sind für andere 
Mitarbeiter*innen ersichtlich. Alle Teamkolleg*innen arbeiten eng zusammen und sind dazu 
angehalten, andere Kolleg*innen auf ihr Verhalten aufmerksam zu machen, wenn sie 
unbewusste, übergriffige Verhaltensweisen bemerken. Wer nicht persönlich an die Kolleg*in 
heran treten möchte, kann sich vertraulich an die MAV oder das Leitungsteam im Haus 
wenden.  
 
Achtsamkeit als Baustein unserer Grundhaltung 
In den folgenden Punkten wird unsere Kultur der Achtsamkeit deutlich. Besonders in diesen 
Bereichen soll die Privatsphäre des Kindes sehr geachtet und beachtet werden. 
Toilettengang, Wickeln und Umziehen sind sehr sensible Bereiche in der Arbeit mit den 
Kindern.  
Ebenso stellen wir die Achtsamkeit zu sich selbst und im Team untereinander dar.  
Achtsamkeit bedeutet, im Hier und Jetzt zu sein, körperlich und mental. Außerdem werden 
Momente geachtet, aber nicht bewertet. Sich auf das zu konzentrieren, was gerade 
außerhalb der Gedanken ist, ist unsere tägliche Aufgabe. Der Wahrnehmung – und 
Bewusstseinszustand soll positiv beeinflusst werden.  
 
 
 
 

2.1.1.Hinweise zum Wickeln (Krippe) 
Rahmenbedingungen 
Der Wickelraum ist ein heller und freundlicher Raum mit 2 großen Fenstern, durch die man 
von außen keinen Einblick hat, und einer Türe mit Sichtfenster.  
Im Raum steht ein großer Wickeltisch mit Schubläden für jedes Kind und einer Treppe zum 
selbständigen Aufsteigen für die Kinder. Eine kleine Badewanne ist im Tisch integriert. 
Für Kinder die keine Windel mehr benötigen sind zwei kleine Krippentoiletten im Raum. 
Außerdem befindet sich im Zimmer ein großes Waschbecken in Kleinkindhöhe mit 
erreichbarem Seifenspender und Handtuch. 
Es wird in der Regel immer ein Kind zum Wickeln mitgenommen. In Ausnahmefällen, z.B. 
wenn ein Freund aus der Gruppe mitkommen  möchte, und es für beide Kinder in Ordnung 
ist, dürfen auch zwei Kinder mitgehen. 
Die Türe wird während der Wickelzeit geschlossen um dem Kind Privatsphäre zu bieten und 
die eins zu eins Betreuung nicht zu stören. 
Die drei Betreuerinnen in der Krippe wechseln sich täglich mit Wickeln ab. Wenn ein Kind 
besonders auf eine Person fixiert ist übernimmt diese Betreuerin in dieser Phase das Kind.  
 
Atmosphäre 
Das Kind wird ruhig aufgefordert mit der jeweiligen Betreuerin zum Wickeln zu gehen und 
möglichst nicht aus einem Spiel gerissen. 
Das Kind darf sich aus der eigenen Schublade Windel, Feuchttücher und Wickelunterlage 
nehmen. 
Das Kind steigt auf den Wickeltisch und legt sich auf die Wickelunterlage mit Unterstützung 
von der Betreuerin. Wenn ein Kind nicht gleich dazu bereit ist wird noch aus dem Fenster 



geschaut, Autos und Umgebung beobachtet und durch freundliches Reden eine Verbindung 
zum Kind geschaffen, die die Situation entspannt und dem Kind vertrauen schenkt. 
Während des Wickelns wird mit dem Kind gesungen, erzählt und in ruhiger Atmosphäre alle 
Wickelschritte erledigt. 
Kinder in der Eingewöhnung werden erst von uns gewickelt, wenn sie eine Bindung zu einem 
von uns aufgebaut haben. Bis dahin sind sie nur kurze Zeit und teilweise mit Elternteil in der 
Einrichtung, die dann das Wickeln übernehmen. 
Während der Wickelsituation wird besonders die Mimik und Gestik des Kleinkindes 
beobachtet, um mögliches Unwohlsein zu bemerken und darauf reagieren zu können. 
 
 
Zuständige Mitarbeiter 
Kurzpraktikanten/innen dürfen die Kinder nicht wickeln. 
Jahrespraktikanten/innen und neue Mitarbeiter/innen dürfen erst wickeln, wenn die Kinder 
eine Bindung zu ihnen aufgebaut haben und sie gut eingearbeitet sind. 
 
Hygiene 
Jedes Kind hat eine eigene Wickelunterlage und eigene Feuchttücher. 
Bei Stuhlgang nehmen die Betreuerinnen Einmalhandschuhe. Wegen der vertrauten 
Atmosphäre werden sonst keine Handschuhe benutzt (Gefühl von Arztbesuch soll vermieden 
werden). 
Nach jedem Wickelvorgang werden die Hände der Betreuerin desinfiziert. 
Im Kindergarten wird die Wickelsituation den personellen und räumlichen Gegebenheiten 
angepasst. Es wird darauf geachtet, dass keine fremden Personen anwesend sind. 
 
2.1.2 Hinweise zum Kleidungswechsel / Umziehen 
Rahmenbedingungen / Räumlichkeiten zum Kleiderwechsel 
Ein Wechseln der Kleidung / Umziehen der Kleidung kann zu verschiedenen Anlässen 
vorkommen. 
Drei Situationen, die bei uns im Kindergarten vorkommen können, sind: 

 Vor der wöchentlichen Turnstunde wird im Kindergarten bequeme und 
luftdurchlässigere Sport-Kleidung angezogen 

 Im Winter oder bei nassem Wetter kann die Kleidung der Kinder nach dem Spielen / 
Bewegen im Außen Gelände nass geworden sein. 

Bei diesen beiden Gelegenheiten ziehen sich die Kinder in Gemeinschaft im Turnsaal oder in 
der Garderobe andere Kleidung an. Wir halten die Kinder dazu an, sich möglichst selbständig 
umzuziehen. Je nach Bedarf und Alter bieten wir dazu unsere Hilfe an.  
Bei nasskaltem Wetter kann es witterungsbedingt / durch unangepasste Kleidung 
vorkommen, dass ein Kind bis auf die Unterwäsche durchnässt ist. In diesem Fall geben wir 
dem betroffenen Kind die Möglichkeit, sich in einen Nebenraum zum Umziehen 
zurückzuziehen. Bei Bedarf bekommt das Kind Unterstützung von uns. 

 Ein Kind hat sich eingenässt / eingekotet / gespuckt 
Hier achten wir besonders darauf, dass beim Wechsel der Kleidung die Intimsphäre für das 
Kind gewahrt bleibt. 
Es ist uns dabei sehr wichtig, eine wertfreie und freundliche, dem Kind zugewandte 
Atmosphäre entstehen zu lassen.  
Dabei hilft es auch, dass die Kinder eigene Wechselkleidung von daheim im Kindergarten 
dabei haben und möglichst keine fremde Kleidung anziehen müssen. 



Das Umziehen der Kleidung wird üblicherweise im Waschraum durchgeführt. Da während 
der Bring- und Abholzeiten der Kinder auch noch das ein oder andere Kind von seinen Eltern 
zur Toilette begleitet wird und deshalb mit den Eltern durch den Waschraum zur Toilette 
geht, weichen wir zu diesen Uhrzeiten gegebenenfalls auf einen Nebenraum aus. 
 
Zuständige Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen 
In unserer Einrichtung arbeiten festangestellte Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen. 
Da wir ein Ausbildungsbetrieb sind, kommen zu uns auch Praktikanten von verschiedenen 
beruflichen Schulen, die einzelne Wochentage teilnehmen oder auch Blockpraktika machen. 
Es ist in unserem Kindergarten üblich, dass alle Mitarbeiter die Kinder beim Kleiderwechsel 
begleiten, der durch das Umziehen der Sportkleidung oder der witterungsbedingt nass 
gewordenen Kleidung nötig geworden ist.  
Wenn ein Umziehen der Kleidung wegen Einnässen etc. nötig wird, wird das betroffene Kind 
in unserer Einrichtung nur von einer fest angestellten Mitarbeiterin betreut und begleitet. 
Den beruflichen Praktikanten erklären wir unsere Vorgehensweise und fordern sie auch auf, 
sich im Fall, dass ein Kleidungswechsel bei einem Kind nötig wird, bei uns zu melden. 
 
Beachtung der Eigenständigkeit des Kindes 
Wir halten die Kinder dazu an, sich beim Kleidungswechsel möglichst selbständig aus- und 
anzuziehen.  
Beim Umziehen der Sportkleidung und bei witterungsbedingtem Umziehen achten wir auf 
Alter / Entwicklungsstand des Kindes und helfen, wenn es nötig ist. 
Bei nötigem Kleidungswechsel wegen Einnässen etc. unterstützen wir die Kinder fürsorglich. 
 
Hygiene 
Wir ziehen zum Selbstschutz beim Umziehen / Säubern des Kindes Einmal-Handschuhe an. 
Beim Umziehen wegen Einnässen etc. legen wir dem Kind sein eigenes Handtuch unter, 
damit es nicht ohne Unterwäsche auf dem Boden oder der Bank sitzt.  
Das Handtuch packen wir abschließend mit in die Tüte mit der verschmutzten Wäsche.  
 
Umgang mit schmutziger Kleidung 
Verschmutzte Kleidung wird von uns in eine Tüte gelegt. Sehr verschmutzte Wäscheteile 
werden im Bedarfsfall noch einmal in eine extra Tüte gepackt.  
Die Tüte wird zugeknotet und an den Platz des Kindes gehängt. So stellen wir sicher, dass die 
Tüte nicht vergessen wird. 
 
 
Ausnahmeregelungen 
An heißen Sommertagen steht den Kindern in unserer Einrichtung eine Wasserspielanlage 
zur Verfügung. 
Längere Hosen können dann schon einmal nass werden. Die Hosen werden dann ausgezogen 
und an einen sonnigen Ort zum Trocknen gelegt. Sobald die Hosen getrocknet sind, halten 
wir die Kinder dazu an, diese wieder anzuziehen. 
In der Zwischenzeit behalten die Kinder immer wenigstens die Unterwäsche und ein T-Shirt 
an.   
 
 
 



2.1.3 Hinweise zum Toilettengang 
Rahmenbedingungen 
Unsere Toilettenanlagen sind jeweils durch Sichtschutztüren-bzw. Wände abgetrennt. 
Der Toilettenbereich ist vom Waschbereich durch eine Mauer getrennt. Die Türen lassen sich 
von den Kindern selbständig öffnen und schließen. 
Sie sind ohne Schlösser, nur mit einem Griff und Sichtschutzgummi ausgestattet.   
Die Toilettensitze sind in Kinderhöhe montiert, sodass ein selbständiger Toilettengang 
möglich ist.  
Durch hohe, großzügige Fenster wird der ganze Bereich mit ausreichend Tageslicht versorgt. 
Die Fenster können bei Bedarf zum Lüften geöffnet werden. Bei Dämmerung/Dunkelheit 
geht die Deckenbeleuchtung durch einen Bewegungsmelder selbständig an.  
Die Kinder müssen nicht nach Lichtschaltern suchen. 
Jeder Gruppenraum verfügt über einen eigenen Waschplatz-bzw. Toilettenraum mit jeweils 
3 Toiletten. So gibt es weniger „Stau“ beim Toilettengang, alles kann ruhiger ablaufen und es 
sind immer ausreichend Toiletten zur Verfügung. 
 
Beachtung der Eigenständigkeit des Kindes 
Bei Bedarf begleiten wir die Kinder beim Toilettengang. Wir sprechen die Kinder immer an, 
ob sie lieber alleine sein wollen oder ob sie Hilfe brauchen und unsere Anwesenheit 
wünschen. 
Wir schauen nicht unangekündigt über die Trennwände. Wir künden durch klopfen und 
Stimme an der Toilettentür an, ob wir diese öffnen dürfen.  
Im Falle gehen wir auf Kinderhöhe und öffnen die Tür. 
Die Kinder werden angehalten, sich möglichst selbständig die Bekleidung an- und 
auszuziehen. Wir bieten unsere Hilfe bei Bedarf/Wunsch an. 
Auch wenn Kinder unter oder über die Trennwände zu anderen Kindern schauen, reagieren 
wir sofort und unterbinden dies.  
 
Hygiene 
Wir leiten die Kinder zum ordnungsgemäßen, selbständigen Toilettengang an. Wir achten 
darauf, dass die Kinder die Spülung betätigen und sich nach dem Toilettengang 
ordnungsgemäß die Hände waschen. 
Wenn wir Kindern helfen beim Toilettengang, tragen wir ggf. Einmalhandschuhe zum 
Selbstschutz. Die Toiletten werden täglich durch eine Putzfachkraft gesäubert und 
desinfiziert.  
Zur Reinigung der Hände steht den Kindern ein Seifenspender zur Verfügung, der bei Bedarf 
die genaue Menge an Reinigungsschaum abgibt.  
 
2.1.4 Achtsamkeit im Team und mit sich selbst 
Alle Teamkolleginnen erfahren in gemeinsamen Oasentagen und Teambesprechungen, auf 
eigene Emotionen und Befindlichkeiten zu achten.  
Die Leitungskräfte geben immer Gelegenheit, sich vertrauensvoll an sie zu wenden. Wenn 
wir als Führungskräfte den Eindruck haben, jemand braucht Hilfe oder einen Rat, bieten wir 
uns an.  
In regelmäßigen Leitungsgesprächen zwischen 1. und 2. Leitung, tauschen wir uns über 
eigene aktuelle Befindlichkeiten und beobachtete Befindlichkeiten der Kolleginnen aus. Das 
gibt uns als Führungskräfte Kraft und stärkt uns in unserer Arbeit. Gleichzeitig verlieren wir 



nicht unsere Mitarbeiterinnen aus den Augen, die vielleicht nicht immer gleich auf uns 
zugehen und uns um ein Gespräch bitten.  
In unseren Teamgesprächen fragt die Leitung immer wieder nach eigenen Befindlichkeiten 
oder Erfahrungen. Jeder kann sein sachliches Feedback geben und wir betrachten die 
verschiedenen Sichtweisen genau, bevor wir uns entscheiden.  
 
 
2.2.Partizipationsmöglichkeiten für Kinder 
 
In unserer Einrichtung gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wo sich die Kinder einbringen bzw. 
am Alltag teilnehmen können. Die Vorschüler besuchen 1x wöchentlich die 
„Kinderkonferenz“ in der Turnhalle. Dort werden aktuelle Themen aufgegriffen oder 
Vorschläge der Kinder gehört.  
Wir wollen so auch herausfinden, welche Themen die Kinder momentan beschäftigen und 
mit ihnen daran arbeiten. 
Im Gruppenalltag gibt es immer wieder Situationen, wo die Kinder gefragt sind, gemeinsam 
zu handeln. Z.B. bei der Eingewöhnung der neuen Kinder, bitten wir die „alten“ Kinder um 
Hilfe und Unterstützung. Immer wieder reflektieren wir mit ihnen in kurzen Gesprächen die 
Verläufe oder besprechen mit ihnen die Situationen, die ihnen dabei begegnen. 
 Im Stuhlkreis sammeln wir Ideen der Kinder, wie das weitere Geschehen ablaufen soll, oder 
die Kinder dürfen entscheiden, welche Spiele sie nach einiger Zeit austauschen wollen.  
Grundsätzlich hat jedes Kind das Recht, seine eigene Meinung oder Befindlichkeiten zu 
äußern, ohne jemand anderen dabei verbal oder körperlich zu verletzen. Wir sehen das 
Äußern, in Worte packen eigener Gefühle, als wesentlichen Baustein für den weiteren 
Umgang miteinander. Nur wer sich klar und angemessen ausdrücken kann, ist für sein 
Gegenüber verständlich.  
 
2.2.1 Einbeziehung der Kinder / Regeln für die Kinder 
- Verhalten gegenüber anderen Kindern und dem Personal 
 - kein gemeinsamer Toilettengang, klare Regeln 
 - Distanz zwischen den Kindern 
 - Gruppendynamik im Blick haben (Kleingruppen im Garten) 
 - klare Regeln und Strukturen 
 - Angemessenes Verhältnis von Nähe und Distanz untereinander (je nach der  

jeweiligen Situation) 
- Möglichkeiten bieten, sich anzuvertrauen 
- ausreichend Zeit für die Kinder nehmen 
- Besondere Regelungen 
 - Kleidung bleibt beim Spielen an (z. B. Doktorspiele, Verkleidung) 
 - „Nein“ akzeptieren / Grenzen festlegen 
 - Regeln im Stuhlkreis besprechen 
- mit den Kindern ins Gespräch kommen, Handlungsmöglichkeiten durchspielen  
- Kindgerecht auf Gefahren Hinweisen / nicht ständig begleiten 
 
 
 
 
 



 2.2.2  Maßnahmen, um die Kinder zu bestärken 
  - Vorbildfunktion des Personals 
  Angemessenes Verhältnis von Nähe und Distanz 
  Grenzen setzen (z. B. keine Küsse) 
  Freundlicher und wertschätzender Umgangston 
  - Regelmäßige Themen im Jahresplan (Gefühle, soziales Miteinander,  

Kennenlernen…) 
Alltag 
- Gewaltfreie Kommunikation 
- Respektvoller Umgang allen gegenüber  
- Offen miteinander reden, Informationen einholen, aufmerksam sein für  
Signale 

 
 
 
 
 
2.3. Partizipationsmöglichkeiten für die Eltern 
Für alle Eltern gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich einzubringen bzw. den Alltag zu 
beeinflussen. 1x im Jahr wählen die Eltern den Elternbeirat. Er wirkt unterstützend und 
beratend bei unserer Arbeit mit. Es gibt ein offizielles Lesebrett des Elternbeirates. Dort 
stellen sich die Mitglieder persönlich vor, werden Planungen/Vorhaben veröffentlicht und es 
gibt ein „Anliegen-Kuvert“. Alle Eltern haben die Möglichkeit, dort anonym ihre 
Wünsche/Anliegen einzuwerfen. Alternativ können sie sich persönlich an die Mitglieder des 
Elternbeirates wenden. Die Führungskräfte treffen sich regelmäßig mit dem Elternbeirat, um 
aktuelle Themen zu besprechen oder Feste vorzubereiten bzw. zu organisieren. Wir sehen 
den Elternbeirat als wertvolle Stütze im Kindergartenalltag.  
In persönlichen Belangen können sich die Eltern jederzeit an die Kindergartenleitung oder 
die jeweilige Gruppenbetreuerin wenden.  
 
2.3.1. Elternbeirat 
             -Aufstellung zur Wahl 
             -Lesebrett mit Anliegen-Kuvert 
             -regelmäßige Gespräche mit dem Personal 
             -Vorbereitung/Organisation von Festen 
 
2.3.2. Elterngespräche 
            -1x jährlich Entwicklungsgespräche nach Altersgruppen getrennt 
            -Vereinbarung von Gesprächstermin jederzeit möglich 
            -spontane Gespräche (telefonisch, Tür- und Angelgespräche) 
 
2.3.3. Weitere Elternkontakte 
           -Elternabende  
           -Newsletter per Mail (wöchentlich) 
           -Durchführung der Elternbefragung (jährlich) 
           -Fortbildungsabende zur Montessoripädagogik 
           -Einführungsnachmittag für die neuen Kinder + Eltern 
 



2.3.4. Besondere Situationen in der Einrichtung  
a) Eingewöhnung im Kindergarten 
Für den Kindergarten haben wir ein eigenes Eingewöhnungssystem aufgestellt, welches auch 
für Kinder gilt, die von der hauseigenen Krippe in den Kindergarten wechseln. Wir möchten, 
dass sich die Kinder langsam auf die neue Situation einstellen können und sich die jeweilige 
Bezugsperson ausreichend Zeit nimmt, das Kind in die neue Situation einzugewöhnen. Das 
Kind soll sich vertraut und sicher in der neuen Umgebung fühlen. Dabei reagieren wir stets 
individuell auf jedes Kind. Bei manchen dauert die Eingewöhnung länger, bei manchen geht 
es etwas flotter. Manchmal bleiben wir auch länger in einer Stufe, bis wir in die nächste 
Stufe gehen können.  
Das Eingewöhnungskonzept wird bei der Anmeldung besprochen und den Eltern schriftlich 
zur Hand gegeben. Das Kind steht ganz im Mittelpunkt und wir wollen einen achtsamen 
Übergang für die Kinder schaffen.  
Deshalb ist es dringend notwendig, dass die Eingewöhnung langsam, dem Kind angepasst 
und in Schritten stattfindet.  
Für die Eingewöhnung nimmt sich immer der gleiche Elternteil Zeit. Beim Bringen geht der 
Elternteil mit in den Garderobenbereich. Dort kann das Kind von seiner gewohnten Person 
begleitet werden beim Ausziehen, Hände waschen, Rucksack aufräumen…Immer 1 gleiche 
Person vom päd. Team übernimmt die „Patenschaft“ für das neue Kind und begleitet 
Elternteil und Kind während der Eingewöhnung. Die Eltern betreten den Gruppenraum nicht, 
damit der Schutzraum für die übrigen Kinder gewahrt bleiben kann. Je nach Bedarf kann der 
Elternteil nun in der Garderobe bleiben oder sich nach ein paar Minuten für die 
abgesprochene Zeit verabschieden. Die päd. Fachkraft nimmt auch Kontakt zum Elternteil 
auf und bespricht sich über die momentane Befindlichkeit. Sobald sich Elternteil und 
Fachkraft einig sind, geht der Elternteil für kurze Zeit aus dem Kindergarten hinaus, nachdem 
er /sie sich vom Kind verabschiedet hat. Das Kind soll wissen, dass es jetzt ohne Elternteil im 
Kindergarten verbleibt. Eltern, die sich wegschleichen, weil das Kind gerade schön spielt und 
nicht merken soll, dass es ohne Elternteil verbleibt, wollen wir nicht erleben. Dem Kind wird 
Unehrlichkeit vermittelt und es verfällt in einen Schock des Alleingelassen seins, wenn es 
den Verlust bemerkt. Die Trennung vom Elternteil wird dann täglich noch schwieriger. 
Sobald wir alle das Gefühl haben, das Kind löst sich langsam, tritt die Stundenregelung in 
Kraft.  
  

1. Tag: max. 1 Std.  
2. Tag: 1,5 Std. 
3. – 5. Tag: 2 Std.  

 
Die Uhrzeit für den 1. Tag steht auf dem Willkommensbrief der Gruppe. Ab der 2. Woche hat 
das Kind die Möglichkeit, im Kindergarten zu essen, wenn es sich bereits sicher fühlt. Es gibt 
auch Kinder, die länger mit der Eingewöhnung brauchen, dann passen wir die 
Aufenthaltszeit dem individuellen Stand des Kindes an. Wir bitten die Eltern, sich für diesen 
Prozess ausreichend Zeit zu nehmen und ggf. einzuplanen, wenn sie berufstätig sind. Nach 
der Eingewöhnung gibt es ein kurzes Elterngespräch, wie die aktuelle Situation ist und 
welche Veränderungsmöglichkeiten es von beiden Seiten her geben muss oder geben kann.  
 
 
 
 



b) Eingewöhnung in der Krippe 
Die Eingewöhnungszeit in der Krippe stellt meist den ersten Übergang vom Familienleben in 
eine noch unbekannte Fremdbetreuung dar und ist für jedes Kleinkind eine große 
Herausforderung. 
In unserer Krippe orientieren wir uns nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell. Die erste 
Phase beginnt vor dem 1. Krippentag mit einem Kennenlernen der Eltern und des Kindes. Es 
werden erste Informationen über unseren Krippenalltag und Besonderheiten bei dem Kind 
und evtl. in der Familie ausgetauscht. Es ist von großem Vorteil, wenn schon vor der 
Eingewöhnung ein positives und vertrauensvolles Verhältnis zu den Eltern langsam 
aufgebaut werden kann. Die zweite Phase beginnt ab dem 1. Krippentag. Ein Elternteil 
begleitet sein Kind für ca. eine Stunde für die nächsten 3 Tage in unserem Krippenraum. 
Dabei sitzt die Begleitung auf einem Stuhl und bietet dem eigenen Kind einen „sicheren 
Hafen“. Das Kind kann sich mit dem Raum, den anderen Kindern und dem Personal langsam 
vertraut machen. Die Begleitung mischt sich, auch zum Schutz der anderen Kinder, nicht in 
das Geschehen ein. Am 4. Tag darf sich das Elternteil nach ca. einer halben Stunde von dem 
Kind verabschieden und wartet in der Einrichtung. Es ist wichtig, dass sich das Elternteil von 
seinem Kind verabschiedet und sich nicht unbemerkt aus dem Zimmer schleicht. Die Eltern 
werden vorab darüber informiert, dass wir uns um ihr Kind kümmern und sie wieder ins 
Zimmer holen, wenn sich ihr Kind nicht von uns beruhigen lässt. Nach ca. 20-30 Minuten 
wird das Kind wieder abgeholt und kann nach einer kurzen Rücksprache wieder mit seinem 
Elternteil nach Hause gehen. Je nach Verhalten des Kindes wird die Anwesenheit des 
Elternteils verkürzt und die Anwesenheit des Kindes verlängert. Eine genaue Beobachtung 
des Eingewöhnungskindes ist Voraussetzung für eine möglichst entspannte und 
stressreduzierte Eingewöhnungszeit. Erst wenn das Kind sich von einer Betreuerin trösten 
und beruhigen lässt, gehen wir in Phase 4 und erhöhen weiter die Betreuungszeit, 
übernehmen langsam das Wickeln und Füttern.  
Die Eltern werden frühzeitig darüber informiert, dass die Eingewöhnungszeit bis zu 6 
Wochen Zeit in Anspruch nehmen kann. 
Nach Abgeschlossener Eingewöhnung findet in Phase 5 ein Abschlussgespräch mit den Eltern 
statt. 
 
 
c) Schlafsituation in der Krippe  
In der Regel gehen alle Kinder, die nach dem Mittagessen ein Schlafbedürfnis haben, mit 
einer Fachkraft in den Schlafraum. Der Schlafraum befindet sich am Ende des Gebäudes und 
bietet somit viel Ruhe. Der Raum kann durch blickdichte Vorhänge abgedunkelt werden. 
Jedes Kind hat immer das gleiche Bett, in dem bereits ein Kuscheltier oder eine 
Schmusedecke von zu Hause liegt. Manche Kinder brauchen einen Schnuller zum Schlafen. 
Die Kinder können wählen zwischen einem geschlossenen Gitterbett oder einem offenen 
Bett. Durch unsere Beobachtung und im Austausch mit den Eltern helfen wir den Kindern bei 
der Entscheidung. Die Kinder legen sich selbständig in ihr Bett oder werden von der 
Fachkraft hingelegt und zugedeckt. Auch hier hilft die genaue Beobachtung der Kinder, um 
ihre Vorlieben herauszufinden. Die Fachkraft bleibt im Zimmer und beobachtet, wer ihre 
Unterstützung braucht. Gelegentlich verlässt die Fachkraft das Zimmer mit Babyfon, schaut 
aber regelmäßig in den Schlafraum.  
Wird ein Kind wach, kann das Kind aus dem Bett und wird im Gruppenraum von der 2. 
Fachkraft betreut, die sich auch um die Kinder kümmert, die keinen Mittagsschlaf mehr 
brauchen. 



Kinder, die bereits am Vormittag Schlaf benötigen, haben auch dann die Gelegenheit mit 
einer Fachkraft in den Schlafraum zu gehen. 
Geweckt werden Kinder nur, wenn sie abgeholt werden. Die Abholzeit für die 
Mittagsschläfer beginnt jedoch erst ab 14 Uhr, somit braucht von 12 Uhr bis 14 Uhr kein Kind 
vorzeitig geweckt werden. 
 
3. Risikoanalyse 
Wie können wir das Risiko einer „Schutzverletzung“ bzw. einen Verstoß gegen das 
Schutzkonzept vermeiden? Diese Frage haben wir uns lange und immer wieder gestellt. Ein 
wesentlicher Baustein hierzu stellt die Risikoanalyse dar, um in der Prävention effektiv einen 
Grundstein zu legen. Wesentliche Bestandteile der Risikoanalyse sind u.a. bei uns das 
Raumkonzept, Personalwahl, Personalentwicklung und die Fort- und Weiterbildung. 
 
3.1 Team  
Der Erziehungsstil ist von Achtsamkeit und gewaltfreier Kommunikation gekennzeichnet. 
Regelmäßig reflektieren wir uns dazu in den Teamsitzungen. Des Weiteren sollen die Kinder 
ausreichend Zeit für selbstbestimmtes Tun haben, hierzu haben wir unser Konzept auf 
teiloffen umgestellt. Die Kinder dürfen sich im vorgegebenen Rahmen frei bewegen und die 
Auswahl zur Beschäftigung frei wählen. Dabei verlassen sie ihre Stammgruppe und begeben 
sich in die Funktionsräume für 2 Std. Mo-Do von 8.30-11.30h (Turnhalle, Werkstatt, 
Kreativraum, Garten, Krippe, Snoezel-Raum oder andere Gruppe).  
Der Personalschlüssel liegt immer unter 10, meist bei 9,6, damit immer genügend Personal 
zur Verfügung steht, auch wenn Krankheitswellen über uns hereinbrechen. Alle 
Teammitglieder arbeiten in Teilzeit, so haben wir am Vormittag zur Kernzeit immer 3 
Fachkräfte, in den Leitungsgruppen 4 Fachkräfte pro Gruppe. Am Nachmittag arbeiten wir im 
Schichtmodell und jede Gruppe übernimmt ab 13.30h mal einen Nachmittag. Wenn jemand 
erkrankt, ist nur 1 Nachmittag abzudecken, den nächsten hat sowieso wieder eine andere 
Gruppe. Bei Ausfällen sorgt zuerst die eigene Gruppe für Vertretung, erst wenn dies nicht 
möglich ist, springen andere Gruppen ein.  
Während der Ferien, müssen die Eltern ihre Kinder anmelden, damit das Personal seinen 
Urlaub abbauen kann. In einer Gruppe werden die Kinder dann gesammelt betreut. 
Während der Oster – und Pfingstferien können max. nur die Hälfte der Ferientage gebucht 
werden. Damit wird den Kindern eine Auszeit bzw. Urlaubszeit garantiert und das Personal 
kann seinen Urlaub nehmen. Ohne diese Regelung hatten wir die Erfahrung gemacht, dass 
zu viele Kinder gemeldet wurden und zu wenig Personal vorhanden war.  
Rollenverteilung: 
 
         Leitungsteam (2 Pers. Beide im Gruppendienst; 1x Krippe 1x Kindergarten) 
 
 
 
 
 
                                   Gruppenleitungsteam (pro Gruppe 1 Pers. = insg. 4 Pers.) 
                                     
 
 
 



 
                                   Ergänzungskräfte (pro Gruppe 2-3 Pers.) 
 
 
                                                   2 Ergänzungskräfte stellen die MAV (Mitarbeitervertretung) 
 
Alle Kolleginnen arbeiten eng zusammen. Ein Unterschied in den Arbeitsbereichen zwischen 
Ergänzungskraft und Fachkraft wird nicht gemacht. Jeder arbeitet gleichwertig mit und hat 
auch sein Mitspracherecht. Die MAV wird bewusst von Ergänzungskräften gestellt, um auch 
die Möglichkeit zu haben, Angelegenheiten bzgl. Leitungsteams gut zu bearbeiten.  
 
 
 
 
3.2. Raumkonzept 
Alle Gruppenräume sind so eingerichtet, dass alle Bereiche gut einsehbar sind. Dennoch gibt 
es für die Kinder Rückzugsmöglichkeiten. Z.B. in der Puppenecke oder in der Bücherecke. In 
allen Räumen sind Ebenen, die mit einer Treppe für die Kinder erreichbar sind. Die Ebenen 
verfügen über Gitterstäbe, damit wir weiterhin auch von unten, gute Einsicht haben. Die 
Anzahl der Kinder, die in den jeweiligen Bereichen spielen, ist begrenzt, damit ein 
ungestörtes Spiel für die Kinder möglich wird. Wir haben genau im Auge, wer dort spielt und 
wägen ab, ob manche Spielpartnerkombinationen „gut“ sind.  
Die einzelnen Bereiche sind durch Raumteiler getrennt, um den Kindern auch die Grenzen 
des Spielbereiches klarzumachen. Außerdem vermittelt es den Kindern eine gewisse 
Behaglichkeit und lädt zum Wohlfühlen ein. Wenige, dunkle Ecken sind gut ausgeleuchtet, 
um auch dort einen guten Einblick zu behalten.  
Bei uns dürfen die Kinder auch außerhalb des Gruppenraumes spielen, wenn es der Rahmen 
erlaubt. So dürfen einzelne Kinder den kleinen Nebenraum oder den Gangbereich nutzen, 
um zu spielen. Dort gibt es meist kreative, ruhige Spielangebote und die Kinder können sich 
dort in Ruhe ohne die tägliche Gruppenlautstärke entfalten. Wenn sie diese Bereiche 
benutzen wollen, gibt es „Eintrittskarten“, die sie bei uns abholen müssen. Dann wissen wir 
auch, wer in welchem Bereich gerade spielt. Diese Bereiche werden dann benutzt, wenn es 
personell möglich ist, diese auch zu betreuen. Da wir in der Regel 3 Betreuerinnen in einer 
Gruppe haben, kann dann 1 Person den Gang bzw. den Nebenraum betreuen.  
In der Krippe gibt es sogar einen etwas größeren Nebenraum, der durch ein Kindergitter 
gesichert ist und nur mit Betreuerin benutzt wird.  
 
 
3.3. Gebäude 
Der Kindergarten wurde 1972 erbaut. Das Gebäude ist nur in parterre angelegt, es gibt 
keinen 1 Stock. Jede Gruppe hat seinen eigenen Eingang und seine eigene Garderobe bzw. 
Wasch- und Toilettenraum. Deshalb ist der Kindergarten sehr übersichtlich und hat baulich 
keine verwinkelten Stellen. Alle Türen sind mit Fenstern versehen und geben einen sehr 
guten Einblick, wer draußen bzw. drinnen steht. Eltern kommen morgens gar nicht in den 
Kindergarten, sie geben ihre Kinder an der Gruppenhaustür ab. Mittags dürfen sie in den 
Kindergarten kommen und ihre Kinder abholen. Die Toilettenräume und Nebenräume 
betreten die Eltern grundsätzlich nicht. Der Hausmeister arbeitet grundsätzlich außerhalb 
der regulären Öffnungszeiten.  



Die großen Fenster in den Gruppenräumen bieten gute Möglichkeiten zum Lüften, spenden 
ausreichend Tageslicht und machen die Räume heller.  
 
 
 
3.4. Außenanlage 
Gartenbereich erstreckt sich um das Gebäude herum. Nur an der Vorderseite grenzt der 
Zaun an die öffentliche Straße hin. Alle anderen Bereiche werden als Wiesen 
landwirtschaftlich genutzt. Der vordere Bereich ist von großen Bäumen und Sträuchern im 
Zuge der Neugestaltung des Gartens befreit worden, sodass nun freier Blick auf die Straße 
und den Zaun gewährt wird. Zaungäste fallen sofort auf. 
 Im Garten wurde bewusst auf zu viele Spielgeräte verzichtet, um zum einem die Kinder zu 
freiem Spiel zu animieren und zum anderen die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Die einzelnen 
Spielbereiche sind gut einsehbar. Lediglich ein kleiner Bereich am Gartenhäuschen ist nicht 
so gut einsehbar, weil dort Büsche stehen, wo sich die Kinder gern mal verstecken. Dieser 
Bereich wird immer genau im Auge behalten. Der Außenbereich ist für die Krippe extra 
abgetrennt. Der Gartenbereich im hinteren Teil des Gebäudes kann immer nur von 1 Gruppe 
genutzt werden. Hier kann man dann sehr gut die eigene Gruppe im Auge behalten. 
Grundsätzlich gibt es nur 1 Gartentor (wird nach Ende der Öffnungszeit abgeschlossen), 
durch welches die Eltern oder externe Personen das Gelände betreten können. Dieser 
Bereich wird immer von einer Kollegin genau im Blick gehalten, wenn wir im Garten sind, 
damit wir wissen, wer abgeholt wird, wer raus oder rein geht und ob fremde Personen, wie 
z.B. der Postbote das Gelände betreten.  
Grundsätzlich müssen sich die Kinder beim Abholen bei uns verabschieden. Personen, die 
uns nicht bekannt sind, sprechen wir ggf. an; Kinder geben wir nur bekannten Personen mit. 
Dabei achten wir auch auf Absprachen; z.B. Vater eines anderen Kindes kommt und sagt er 
nimmt heute P. ausnahmsweise mit. Wenn wir davon nichts wissen, rufen wir erst bei den 
Eltern von P. an, ob das wirklich so ist. Oder wenn der Onkel kommt, das Kind abholen 
möchte, das Kind kennt ihn augenscheinlich auch, versichern wir uns trotzdem erst 
telefonisch bei den Eltern, ob wir das Kind wirklich mitgeben dürfen.  
Die Eltern wissen, dass sie die Kinder grundsätzlich nicht über den Zaun heben dürfen, 
sondern das Kind bei uns persönlich abholen müssen. Die Vorschulkinder dürfen mit 
schriftlicher Erlaubnis der Eltern zwar allein heimgehen, aber nicht allein in den Kindergarten 
kommen.  
Der Weg zu den Gruppentüren ist gut ausgeleuchtet, damit auch morgens im Winter der 
Bereich gut sichtbar ist.  
 
 
 
 
3.5. Pädagogischer Alltag + externe Personen 
Beim Umgangston mit den Kindern, legen wir Wert auf eine sachliche, gewaltfreie 
Kommunikation und ein klares, konsequentes Erziehungsverhalten. Wenn die Kinder 
morgens an der Tür abgegeben werden, begrüßen wir sie mit der Person, die sie bringt, stets 
freundlich. Hier ist immer kurz Zeit, um Kleinigkeiten/Anliegen auszutauschen. Oft ergibt sich 
daraus dann auch der Bedarf, dass ein Gesprächstermin vereinbart wird. Die Eltern haben 
täglich die Möglichkeit, sich so mitzuteilen und mit dem Personal in Kontakt zu treten. 
Manchmal ist es auch notwendig, die Eltern bei der Loslösung/Übergabe zu unterstützen. 



Dann geben wir ihnen Tipps und Ratschläge, wie es die Situation am besten angehen 
könnten.  
Die Kinder haben ausreichend Zeit, sich selbständig in der Garderobe auszuziehen. Wenn 
nötig, helfen wir ihnen soweit sie es brauchen. Manche Kinder wollen auch erst noch zeigen, 
was sie heute mitgebracht oder angezogen haben, oder erzählen, was sie schon beim 
Frühstück erlebt haben. Immer 1 Person betreut bei der Bringzeit die Garderobe. Die Kinder 
fühlen sich gesehen und herzlich aufgenommen. Manchmal teilen sie uns auch schon Sorgen 
mit, die sie an diesem Tag mitgebracht haben.  
Nach dem Händewaschen gehen sie dann in die Gruppe, wo sie von den übrigen 
Betreuerinnen begrüßt werden. Wir achten auf das Einhalten der Gruppenregeln, nehmen 
aber Vorschläge oder Einwände der Kinder auf und auch ernst. So lernen sie, dass sie sich 
auch uns Erwachsenen gegenüber trauen dürfen, ihre Bedürfnisse angemessen zu äußern. 
Trotzdem erfahren sie auch, dass es Grenzen gibt, die sie nicht überschreiten dürfen und 
dass alle Beteiligten mit Respekt angesprochen werden. 
Im Team und in der kollegialen Fachberatung haben wir vom Personal immer die 
Möglichkeit, Fallbesprechungen über Kinder und deren Verhaltensweisen zu hinterfragen. 
Mal gibt es feste Termine zu bestimmten Themen, mal kommt ganz spontan ein Gespräch 
unter Kolleginnen zustande. 
Im pädagogischen Alltag gibt es für die Kinder immer Angebote, über die sie frei entscheiden 
können (z.B. Spielort im Freispiel) und Angebote, die für alle verpflichtend sind (z.B. 
Stuhlkreis). So können die Kinder lernen, dass es im Leben immer Dinge gibt, die sie selbst 
entscheiden dürfen und immer wieder auf Dinge treffen, die sie nicht selbst entscheiden 
können.  
Selbst zu entscheiden, was ich möchte oder was mir guttut, ist eine Fähigkeit, die wir allen 
Kindern dringend mit auf dem Weg geben möchten. Dann merken sie auch, wenn ihnen 
etwas nicht guttut.  
Da wir unseren Schwerpunkt auch auf die Kommunikation – und Diskussionsfähigkeit legen, 
lernen die Kinder vermehrt, sich einzubringen, mitzuteilen und eigene Gefühle zu äußern. 
Außerdem begleiten wir sie beim Lösungsprozess und unterstützen so das Wir-Gefühl in der 
Gruppe.  
Besonders wertvoll empfinden wir das gemeinsame Mittagessen in der Gruppe. Jede Gruppe 
isst mit seiner Betreuerin gemeinsam in seiner Gruppe im kleinen, ruhigen Rahmen. Rituale, 
wie z.B. das Tischgebet geben den Kindern Struktur und Sicherheit. Ein wertschätzender 
Umgang miteinander und auch mit den Speisen ist uns sehr wichtig. Beim gemeinsamen 
Essen entwickeln sich oft sehr wertvolle Gespräche und Ideen und alle können zur Ruhe 
kommen und eine kleine Pause machen.  
Wir bitten die Eltern, diesen Rahmen nicht zu stören und ihre Kinder erst wieder nach dem 
Essen abzuholen.  
Wenn die Kinder in der Einrichtung/Garderobe abgeholt werden, haben wir immer im Blick, 
wer und wie viel Eltern sich in der Garderobe aufhalten. Indem sich die Kinder dann 
verabschieden, wenn sie hinausgehen, können wir gut den Überblick behalten. Sollten 
Kinder aus der Gruppe während so einer Situation auf die Toilette müssen, gehen wir kurz 
mit bis zur Tür vom Waschraum, um den Personen in der Garderobe unsere Anwesenheit zu 
zeigen und dem Kind gleichzeitig die Sicherheit zu geben, dass sie nicht allein sind. 
Dann gehen wir wieder zurück Richtung Gruppe, um die Personenzahl in der Garderobe 
nochmal kurz zu durchblicken.  
Erst wenn das Kind wieder vom Waschraum in die Gruppe geht, gehen auch wir wieder ganz 
in die Gruppe hinein.  



Damit wollen wir auch vermeiden, dass fremde Personen/Eltern ins WC/Waschraum gehen, 
während ein anderes Kind gerade auf der Toilette sitzt. Für die Kinder wollen wir so die 
Privatsphäre und Sicherheit garantieren. 
 
Regelmäßig kommen zu uns externe Personen in die Einrichtung. Dazu zählen Therapeuten, 
Lehrkräfte und Besucher z.B. Verkehrspolizei, Zahnarzt, Praktikanten usw. Wir legen Wert 
auf genaue Absprachen und Pläne, wann wer ins Haus kommt und welche Räumlichkeiten 
genutzt werden. Therapeuten arbeiten eng mit uns am Kind und wenn wir mit Therapeuten 
nicht zufrieden sind, oder wir Verhalten beobachten, welches nicht zu unserem 
Schutzkonzept oder unserer Haltung zum Kind passt, sprechen wir das offen an. Es gibt auch 
die Möglichkeit, Therapeuten bei Bedarf zu wechseln. Dies gilt auch für die beiden 
Lehrkräfte, die uns 1x wöchentlich bei unserer Arbeit im Vorkurs Deutsch oder vom MSH 
unterstützen. Immer wieder kommen auch Geistliche in die Einrichtung, um mit uns 
Gottesdienst zu feiern. Wir begleiten sie in unserer Einrichtung bis zum Gottesdienst und 
empfangen sie immer persönlich an der Türe. Grundsätzlich kann keine Person am Vormittag 
den Kindergarten betreten, ohne zu klingeln. Die Türen sind auch während der Bringzeit 
geschlossen. Die Eltern geben ihre Kinder an der Türe ab und betreten nur während der 
Eingewöhnung und zur Abholzeit die Garderobenräume.   
 
3.6 Kinder 
Wir sprechen offen mit den Kindern über ihre Wünsche und Bedürfnisse und nehmen diese 
ernst. Die Begriffe „Überraschung“ und „Geheimnis“ werden bei uns folgendermaßen 
verwendet:  
Überraschung = etwas positives, ein schönes Erlebnis, worüber man sich freut. Was macht 
mich fröhlich? Eine Überraschung ist bei uns nicht gleichzusetzen mit einer Belohnung! 
Überraschung ist ein Gefühl, das Wohlbehagen erzeugen soll und fast nie materiell. 
(Ausnahme z.B. Osternest, Nikolaussäckchen) 
Geheimnis = ein Geheimnis kann positiv und negativ sein. Wenn ich mich freue bzw. es für 
mich sehr gut anfühlt, weil ich jemand anderen ein Geschenk (z.B. Weihnachten) machen 
möchte, ist das in Ordnung. Ein Geheimnis, bei dem ich mich nicht gut fühle, ist nicht in 
Ordnung! Geheimnisse kann man anderen auch anvertrauen, wenn es sich schlecht anfühlt 
oder ich mir nicht sicher bin.  
In der Krippe können sich die Kinder noch nicht immer sprachlich ausreichend mitteilen. Hier 
arbeiten die Kolleginnen äußerst achtsam und nehmen kleine Anzeichen bereits wahr und 
besprechen sie mit dem Team (z.B. Entwicklungsverzögerungen, körperliche Auffälligkeiten, 
gestörtes Essverhalten, auffälliges Schlafverhalten, sozial-emotionale Auffälligkeiten). In 
regelmäßigen Fallbesprechungen werden immer wieder einzelne Kinder besprochen und 
weitere Vorgehens- bzw. Beobachtungsweisen vereinbart.  
Kinder mit Behinderungen oder mangelnden Deutschkenntnissen geben wir modere 
Techniken an die Hand, um sich mitzuteilen. In unserem Haus werden GUK 
(Gebärdenunterstützende Kommunikation) und Symbole aus der Meta-Kommunikation 
verwendet, damit diese Kinder die Möglichkeit bekommen, sich mitzuteilen. Zudem arbeiten 
Logopäden und eine Fachkraft vom MSH 1x wöchentlich im Haus, welche die 
Sprachentwicklung vorantreiben können. Das Fachteam vom Kindergarten betreut und 
fördert diese Kinder auf speziellen Integrationsplätzen, welche insgesamt 8 in unserem Haus 
zur Verfügung stehen.   
 
 



 
 
 
 
3.7 Familien 
In regelmäßigen Elterngesprächen halten wir engen Kontakt mit den Eltern. Für die Eltern 
gibt es ein eigenes Beschwerdemanagement und den Elternbeirat als enges 
Verbindungsglied zwischen Eltern und Team.  
 

               Integrativer Pfarrkindergarten Pater Ägidius Jais  

            Aufgaben + Gestaltungsmöglichkeiten des Elternbeirates  

                                                                             

                                                                                     Art. 11 Baykibig  

 

 

 

 Sprachrohr zwischen Personal, Eltern, Träger  
-Kommunikationsleitfaden beachten 

 Informations – Anhörungs + Beratungsrecht z.B: 
-Jahresplanung  
-Personalausstattung 
-Planung + Durchführung v. Info-Veranstaltungen 
….usw. 

 Schweigepflicht im Rahmen 
 Unterstützung bei Festen + Veranstaltungen  
 Regelmäßiger Austausch mit Leitungsteam 
 Unabhängige Sitzungen ohne Team 

-Raum wird zur Verfügung gestellt  
 Schwarzes Brett mit Kontakten zur freien Gestaltung 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
          Kommunikationsleitfaden/Beschwerdemanagement 

 

                                            Eltern 

 

 

Elternbeiratsvorsitzende(r)       Gruppenkräfte               Mitarbeitervertretung 

Verena Kriner                                                                                Steffi Weineisen 

                                                                                                         Vroni Brandner 

 

 

Elternbeirat                                    Leitungsteam  

                                                         Margret Fischer 

                                                         Steffi Buchmeyer 

 

 

 

                     Kindergartenbeauftragter in       der Kirchenverwaltung 

                                          Klaus Brandner 

 

 

                                                         Pfarrer 

              



 

 

 

 
3.8. Personalauswahl 
Bei der Auswahl des Personals legen wir das Augenmerk auf die berufliche Laufbahn des 
Bewerbers/ der Bewerberin und der familiären Situation. Somit kann eine erste Einschätzung 
über Erfahrungen, Einstellungen und Arbeitsweisen erfolgen. Im ausführlichen 
Bewerbungsgespräch wird der Kinderschutz thematisiert und gezielte Fragen zu speziellen 
Bereichen gestellt, die im Schutzkonzept verankert sind.  
Das erweiterte Führungszeugnis ist stets ein Bestandteil der Bewerbung. Bei der 
Einarbeitung wird verstärkt auf die Grundsätze des Schutzkonzeptes hingewiesen und auf 
deren Einhaltung bestanden. Eine Probezeit ist grundsätzlich in jedem neuen Arbeitsvertrag 
festgesetzt. Auch bei Praktikanten/innen ist dasselbe Verfahren anzuwenden, um auch 
Personen, die nur für kurze Zeit in unserer Einrichtung tätig sind, für den Kinderschutz zu 
sensibilisieren und für unsere Kinder eine sichere Umgebung zu gewährleisten.  
Führungszeugnisse werden regelmäßig erneuert (Träger fordert dazu auf; Zeugnisse werden 
in der Personalakte verwahrt) 
 Mit dieser Maßnahme wird versucht sicher zu stellen, dass auch Mitarbeiterinnen, die schon 
länger im Hause arbeiten, in Bezug auf Kinderschutz auf dem geforderten Standard sind. 
Somit kann eine größere Sicherheit für die Kinder gewährt werden und mögliche ungünstige 
Entwicklungen aufgedeckt werden.  
 
Eine Selbstauskunfts- und Verpflichtungserklärung wird durch den Träger bei Neueinstellung 
eingefordert. Sie stellt sicher, dass Mitarbeiter(innen) nicht wegen einer Straftat im 
Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt verurteilt worden sind, und dass auch kein 
Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet ist.  
 
3.9. Fort - und Weiterbildung 
Wir haben im Team gemeinsam das Schutzkonzept entwickelt und uns aus verschiedenen 
Quellen (Internet, Arbeo, Fachliteratur…) Informationen gesammelt. 3 Personen haben im 
Jahr 2021 eine online Weiterbildung zum Thema Kinderschutz absolviert. 2 Personen haben 
im Jahr 2019 Kurse zur gewaltfreien Kommunikation besucht. Im Jahr 2022 wird eine 
gemeinsame Teamfortbildung der Erzdiözese ein weiterer Bestandteil der Fort – und 
Weiterbildung sein. Die Leitung der Einrichtung ist in gewaltfreier Kommunikation geschult 
und bringt u.a. mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Gesprächsführung mit. In den 
Teamsitzungen werden die Mitarbeiterinnen immer wieder in diesem Bereich von der 
Leitung geschult und bekommen zahlreiche Anregungen vermittelt, sich in diesem Bereich 
weiterzubilden. In der Lesekiste, die wöchentlich von Gruppe zu Gruppe wandert, liegen 
immer die aktuellen Fortbildungsangebote auf. Um Zuschüsse für die jeweiligen Angebote 
bemüht sich die Leitung im Pfarrbüro. Grundsätzlich werden alle Möglichkeiten der Fort- und 
Weiterbildung begrüßt. Es gibt im Kindergartenjahr immer wieder verschiedene, 
verpflichtende Angebote für Alle. 
 
 



  
 
 
 
 
 
3.10.Verhaltenskodex 
Um unangepasstes Verhalten schneller zu erkennen und dagegen zu wirken haben wir im 
Team gemeinsam einen Verhaltenskodex erstellt. Zuerst wurde mit Hilfe des Ampelmodells 
gearbeitet, deren Inhalte Teil dieses Konzeptes geworden sind. Im Weiteren haben wir 
Beispiele gesammelt und versucht transparent zu machen, wie der Verhaltenskodex in der 
Praxis gut umgesetzt werden kann. Besonders die Kinder sollen davon profitieren und ein 
Gefühl dafür entwickeln, wann Grenzverletzungen stattfinden.  
 
 
 
3.10.1 Beispiele zum Verhaltenskodex 
 

a) Umgang mit Nähe und Distanz 
So viel Nähe geben, wie vom Kind gewünscht wird, dabei auf Distanzwünsche achten. 
Mit Nähe gehen wir sehr sensibel um. Manche Kinder mögen gerne auf dem Schoss 
getröstet werden, manche nicht. Wenn z.B. ein Kind gerade hingefallen ist und weint, 
gehen wir auf das Kind zu und fragen, ob es sich weh getan hat. Außerdem 
beschreiben wir immer die Situation, die wir sehen z.B. „….ich hab gesehen, dass du 
auf dem glatten Boden ganz schnell gerannt und dann ausgerutscht bist…“ oder 
wenn wir die eigentliche Situation nicht gesehen haben, ist es immer von Vorteil, die 
momentanen Gefühle/Empfindungen des Kindes zu spiegeln bzw. auszusprechen 
…“oh ich sehe, das tut dir gerade sehr weh…“ dann fragen wir das Kind, ob wir 
gemeinsam mal das Knie begutachten sollen. Wenn das Kind verneint, auf alle Fälle 
akzeptieren. Wenn ja, dann mit dem Kind gemeinsam das Knie beobachten und dann 
dem Kind mögliche Wege aufzeigen (je nach Verletzungsgrad)  ….“sollen wir ein 
Pflaster drauf machen?“  oder …“magst du es ein wenig Kühlen unter dem kalten 
Wasser?“ Je nach Kind wird es dann nötig sein, ihm Nähe zu geben oder nicht. 
Wichtig sind immer das Nachfragen und Kommunizieren mit dem Kind. „Magst du ein 
wenig bei mir sitzen bleiben?“  oder „Magst du hier in meiner Nähe eine Pause 
machen?“ Die Kinder können erfahrungsgemäß sehr gut selbst entscheiden, was sie 
in der Situation gerade brauchen. Wichtig ist, sie nicht mit einer eigenen Meinung zu 
überrumpeln. Also nicht …“jetzt setz dich mal auf meinen Schoss.“ Oder noch 
schlimmer, das Kind einfach auf den Schoss zu nehmen, ohne zu fragen. 
 Ein guter Weg, den wir immer wieder anwenden, ist das Angeben von zwei oder 
mehr Lösungsmöglichkeiten, aus denen das Kind dann selbst wählen kann. Wichtig ist 
uns aber auch, dass jede Betreuerin persönlich dem Kind sagen soll, wenn es ihr zu 
viel ist! Z.B. …..“du darfst gern auf meinem Schoss bleiben, aber bitte nimm nicht 
mein Halstuch in den Mund oder drück den Kopf nicht so fest gegen meinen Hals…“ 
Manche Kinder mögen lieber auf Distanz bleiben. Dann signalisieren wir klar und 
deutlich, dass es für uns in Ordnung ist und geben aber trotzdem die Meldung 
zurück, dass wir noch ein Auge darauf haben. Z.B. das Kind ärgert sich über sich 
selbst, dass es gestürzt ist und dabei seine neue Hose ein Loch bekommen hat. Es 



weint und sitzt jetzt in der Garderobe und möchte vorerst nicht mehr in die Gruppe 
zurück. Eine Möglichkeit wäre    ….“ich habe verstanden, dass du jetzt allein sein 
möchtest, ich gehe jetzt mal kurz in die Gruppe und bringe die 1. Hilfe Tasche weg, 
dann schau ich nochmal nach dir….“ Das Signal ist, dass man den Wunsch des Kindes 
nach Distanz akzeptiert und gleichzeitig aber mitteilt, dass man da ist und sich um die 
Situation kümmern wird trotz Distanz.  
 

b) Gestaltung von pädagogischen Einzelsituationen 
Als Beispiel haben wir hier gewählt: Eine Betreuerin erarbeitet gerade mit einem 
Förderkind eine Vorschularbeit.  
Grundsätze hierfür sind: 
-das Kind so annehmen, wie es ist 
-das Kind nicht überfordern 
-das Kind seinem Stand entsprechend zu fördern 
-keine verbalen Äußerungen bzgl. Der Defizite 
-keine Wertungen abgeben  
Manche Kinder mögen die Vorschularbeit nicht, weil sie es als sehr anstrengend 
erleben und mit den Lerninhalten nicht zurechtkommen. Wir versuchen dann, eine 
Alternative zu finden z.B. eine einfachere Arbeit auswählen oder weitere Teilschritte 
weglassen.  
Z.B. Drachen falten und dann Schleifen an die Schnur knüpfen. 
 Das Kind schafft mit der Betreuerin gemeinsam die Faltschritte auszuführen. 
Selbständig kann es ein Gesicht auf den Drachen malen. Statt anknüpfen von 
Schleifen, kann das Kind wählen, ob es die Schleifen einfach dazu malt oder welche 
ausschneiden will. Keinesfalls geben wir abwertende Kommentare ab ….“jetzt kannst 
du das immer noch nicht obwohl du schon ein Vorschulkind bist“     …..“stell dich 
nicht immer so an, jetzt habe ich dir das schon 3x gezeigt und du kapierst es einfach 
nicht….“ Wenn jemand von uns mit der Situation überfordert ist, gibt er sie ganz klar 
an die Kollegin ab …..“kannst du das bitte mit ihm weiter machen? Ich habe gerade 
keine Geduld mehr und muss kurz eine Auszeit nehmen….“ Das Kind darf nicht 
diskriminiert oder in seinem Selbstwertgefühl gekränkt werden, nur weil es noch 
nicht so weit ist, wie die anderen. Das Kind könnte sich dabei als schlecht oder 
„Versager“ erleben. Wir wollen nicht, dass ein Kind aus Verzweiflung über seine 
Arbeit weint oder aufgibt. Denn damit sich ein Kind vor Übergriffen (egal ob 
körperlich oder verbal) schützen kann, muss es emotional gestärkt sein, um sich 
davor zu schützen oder ggf. Widerstand leisten zu können.  
 

c) Auf Intimsphäre während Pflegesituationen achten 
Ein Kind muss auf die Toilette und kann seine Hose noch nicht auf- und zu machen. 
Wir fragen, ob wir helfen dürfen und versuchen mit dem Kind gemeinsam, die Hose 
in Ruhe zu öffnen. Alles was das Kind allein kann, machen wir nicht. Meist reicht es 
schon, wenn man nur den Gürtel oder Knopf öffnet. Beim Herunterziehen der Hose 
wird genau darauf geachtet, wieviel das Kind selbst kann. Nicht einfach die Hose 
herunterziehen, sondern immer wieder nur ein Stück und dann das Kind wieder 
auffordern.  Das Kind geht allein in die Toilette und die Tür wird während des 
Toilettenganges geschlossen. Wir schauen/beobachten auch nicht das Kind über die 
Tür drüber, sondern bitten das Kind, zu sagen, sobald es fertig ist. Dann fragen wir, 
ob das Kind seine Unterhose vielleicht schon mal selbst probieren möchte 



hochzuziehen. Erst wenn das Kind ganz klar signalisiert, dass ihm dabei geholfen 
wird, gehen wir dazu.  
 
 

d) Vier-Augen-Prinzip 
Es gibt Situationen, in denen wir mit dem Kind unter 4 Augen reden. Ganz besonders 
dann, wenn uns etwas Ungewöhnliches am Kind auffällt z.B. blaue Flecken, 
Druckstellen, Kind zieht sich sehr auffallend zurück, Kind wird plötzlich sehr aggressiv, 
wird von anderen Kindern abgelehnt, verletzt sich vorsätzlich selbst, zeigt übermäßig 
schreckhafte Reaktionen usw.… 
Wenn ein Kind z.B. besonders aggressiv gegenüber anderen Kindern wird, was es 
vorher nicht war, nehmen wir uns das Kind beiseite oder gehen mit ihm in den 
Nebenraum. Wir begeben uns auf die Ebene des Kindes und setzen uns auf 
Augenhöhe. Dann schildern wir die Situation, wie wir sie momentan erleben und 
fragen nach, was los ist oder warum das Kind jetzt so reagiert. Wichtig ist auch, dem 
Kind zu sagen, worüber man sich Sorgen macht aufgrund der derzeitigen Situation 
z.B. …“ich habe Sorge, dass die Kinder nicht mehr mit dir spielen wollen….“ Oder 
……“ich befürchte, dass dein Schlagen die anderen Kinder verärgert….“ 
Je nachdem, wie der Gesprächsverlauf ist, suchen wir mit dem Kind gemeinsam eine 
Lösung ….“hast du eine Idee wie wir jetzt weiter machen?“  
 
 

e) Umgang mit Geheimnissen 
Wir vermitteln den Kindern, dass Geheimnisse eigentlich etwas Schönes sein sollten. 
Geheimnisse mit schlechten Erfahrungen sollten jemanden anvertraut werden. Ein 
Geheimnis zu haben bedeutet, etwas Besonderes nur für sich zu besitzen und ein 
gutes Gefühl dabei zu haben. Manchmal ist es wichtig, Geheimnisse für sich zu 
behalten, um andere nicht zu verletzen. Z.B. wissen nur die Betreuerinnen, dass das 
Kind trotz Vorschulalter noch eine Windel trägt. Damit schützen wir das Kind vor 
möglichen Angriffen von anderen Kindern. Das Kind soll sich nicht bloßgestellt fühlen 
aufgrund seiner Entwicklungsverzögerung. Im Stuhlkreis thematisieren wir immer 
wieder mit allen Kindern, was für sie ein Geheimnis ist. Welche Gefühle hat man, 
wenn man ein Geheimnis besitzt? Die Kinder erfahren auch, dass manche Kinder sich 
schwertun, ein Geheimnis für sich zu behalten, weil sie es einfach so genial finden. 
Somit wollen wir die Kinder dahin lenken, zu spüren, wenn man ein „schlechtes 
Geheimnis“ hat. Welche Rolle spielt eine andere Person, die mit mir dieses 
„Geheimnis“ teilt? Setzt der/diejenige mich unter Druck? Macht mir das Angst? 
Wann oder an wem kann ich das Geheimnis weitergeben?  
 

f) Pädagogische Handlungen bei Konflikt- und Gefahrensituationen 
Wenn ein Kind in Konflikt mit den anderen Kindern oder den Betreuern gerät und 
dann sich selbst oder die anderen Kinder gefährdet, folgen wir klaren Richtlinien, um 
den Schutz aller Beteiligten zu gewährleisten.  
Wenn ein Kind z.B. beißt, wird es immer sehr brenzlig, denn keiner will gebissen 
werden. Auch die Reaktion von den Eltern, deren Kind gebissen wurde ist oft sehr 
aufgebracht und man erhält so den Vorwurf, da doch besser aufzupassen und dass so 
etwas überhaupt nicht passieren dürfe. Wenn ein Kind beißt, fügt das in erster Linie 
dem Gegenüber Schmerzen zu. Eine Bisswunde muss immer ärztlich begutachtet 



werden. Kinder, die plötzlich beißen, gibt es zwar selten, aber doch immer wieder 
mal. Sie verletzen damit auch die Seele des anderen und befördern sich selbst damit 
in die Isolation. Die Kinder wollen meist nicht mehr mit dem „Beiß-Kind“ spielen und 
das Kind bekommt eine Außenseiterrolle. Das Kind wird von einer Betreuerin aus der 
Gruppe ganz eng begleitet (wir sagen, spielt den Bodyguard) um Beißattacken 
möglichst im Ansatz zu ersticken und die Ursache dieser Handlung zu ergründen. Gibt 
es irgendwelche Trigger, die dieses Verhalten auslösen? Welche Möglichkeiten gibt 
es, diese Trigger zu umgehen? Wir setzen klar die Grenze, dass dieses Verhalten nicht 
angemessen ist. …“ich kann dich nur in der Puppenecke spielen lassen, wenn du mir 
zusichern kannst, nicht zu beißen…“ Konsequentes Handeln ist hier unbedingt 
erforderlich. Die Kollegiale Fachberatung aber auch das intensive Gespräch mit Team 
und Eltern sind hier eine große Hilfe. Dabei ist wichtig: Die Handlung ist nie gegen 
mich gerichtet, sondern Ausdruck eines nicht verstandenen Bedürfnisses. Und dieses 
Bedürfnis gilt es zu ergründen. So kann man den eigenen Abstand waren und fühlt 
sich nicht als Person angegriffen.  
 

g) Kinderschutz in Räumen 
 Toiletten 

Die Kinder können jederzeit die Toilette aufsuchen, jedoch nicht mehr als 2 Kinder 
gleichzeitig. Wenn das Kind Hilfe braucht, oder wenn mehrere Kinder gleichzeitig zur 
Toilette müssen, geht eine Betreuerin mit (siehe 1.1.3). Andere Erwachsene haben 
keinen Zutritt zu den Kindertoiletten. 

 Kuschelecken/Puppenecken 
Die Ecken dürfen von max. 3 Kindern bespielt werden. Die Kinder fragen, ob sie dort 
spielen dürfen und die Betreuerinnen entscheiden, ob das Kind dort spielen kann 
bzw. zu den anderen Kindern passt.  

 Nebenräume/Garderoben 
Bei uns dürfen die Kinder im Freispiel auch Nebenräume und Garderobenbereiche im 
Freispiel nutzen. Dazu fragen sie aber immer in der Gruppe nach. Die Betreuerinnen 
haben immer ein Auge auf die Spielbereiche. Die Anzahl der Kinder ist je nach 
Gruppe unterschiedlich, aber immer begrenzt. Die Eltern können nur zur Mittagszeit, 
wenn sie ihre Kinder abholen in den Garderobenbereich kommen. Morgens geben sie 
die Kinder an der Haustüre ab.  
 
Externe Personen haben nur in Ausnahmefällen Zutritt. Der Hausmeister arbeitet 
immer außerhalb der Kindergartenzeit. Sollten Handwerker (z.B. Klo verstopft etc….) 
in die Einrichtung kommen, werden sie immer von der Leitung bzw. stellvertretende 
Leitung begleitet. Wenn Handwerker wegen längerer Arbeiten im Kindergarten sind, 
werden diese Bereiche für Kinder gesperrt.  
 

h) Kleidung des Personals 
Im Team ist klar abgesprochen, welche Kleidung im Kindergarten angemessen ist. 
Aufreizende Kleidung mit hochhackigen Schuhen ist unpassend. Tiefe Ausschnitte, zu 
kurze Röcke oder Hosen (z.B. Hotpants) werden nicht getragen. Ebenso sind enge 
Kleidungen bzw. Stiefel aus Lackleder oder Kleidung, bei der Teile von Unterwäschen 
sichtbar sind nicht zulässig.  
 

i) Regelung/Transparenz privater Kontakte von Mitarbeiterinnen zu Familien + Kindern 



Immer wieder kommt es vor, dass Betreuerinnen mit Familien und deren Kindern 
befreundet sind. Nach Möglichkeit werden die Familien in eine andere Gruppe 
verteilt. Für die Mitarbeiterin ist klar, dass kindergarteninterne Themen nicht im 
privaten Bereich besprochen/weitergetragen werden. Eine entsprechende 
Schweigepflichtserklärung unterschreibt jede Mitarbeiterin beim Arbeitsvertrag. 
Wenn jemand mit einer Familie befreundet ist, wird damit ganz offen umgegangen. 
Trotzdem wird dem Kind keine „Sonderstellung“ gegeben.  
Babysitter-Dienste bei befreundeten Familien fällt zwar in den Privatbereich, wird 
aber grundsätzlich als nicht kinderschutzkonform angesehen. Sollte dies trotzdem 
der Fall sein, hinterfragen die Leitungskräfte genau, wie und wann diese Dienste 
stattfinden und ob es nicht eine andere Möglichkeit für die Familie gibt, diesen 
Dienst anderweitig zu organisieren.  
 

j) Datenschutz und Einhaltung der Privatsphäre allgemein 
Allen Mitarbeiter*innen sowie Besuchern aller Art ist bekannt, dass Fotoaufnahmen 
von Kindern nicht erlaubt sind. Dies gilt auch bei Festen oder Veranstaltungen in der 
Einrichtung. Hier dürfen Eltern nur von eigenen Kindern auf Anfrage Fotos machen 
z.B. bei der Verabschiedung der Vorschüler. Im Kindergarten finden sich in den 
Garderobenbereichen keine Fotos von den Kindern. Auf Bastelarbeiten wird nur der 
Vorname vermerkt.  
 

k) Ernennung Kinderschutzbeauftragter 
In unserer Einrichtung gibt es neben 3 Sicherheitsbeauftragten auch 2 
Kinderschutzbeauftragte. Die Sicherheitsbeauftragten Kolleginnen sind aus dem 
Ergänzungsteam und die Kinderschutzbeauftragten sind gleichzeitig das 
Leitungsteam. Regelmäßige Schulungen und Fortbildungen werden im Haus und von 
der Erzdiözese hierzu angeboten.  
 
3.11. Beratungs- und Beschwerdewege 
 
a) Für Kinder 

Kinder dürfen sich jederzeit über alle Dinge bei ihren Betreuerinnen beschweren. 
Kinder beschweren sich vor allem dann, wenn sie sich ungerecht behandelt 
fühlen oder jemand gegen eine Regel verstößt. Wir ermuntern die Kinder, sich 
uns mitzuteilen, wenn sie sich persönlich nicht gut fühlen in einer Situation oder 
wenn sie zur Klärung von Konflikten oder Ungereimtheiten Hilfe brauchen. Die 
Kinder können dann jederzeit auf uns zugehen. Manchmal tun sie das im 
Vertrauen, sodass es sonst keiner mitbekommt, manchmal aber auch ganz klar 
vor anderen Kindern. Das geschieht meistens im Freispiel oder im Garten. In 
unserer wöchentlichen Kinderkonferenz können die Vorschüler auch ganz offiziell 
ein Thema ansprechen, das sie bewegt. 
 Die Kinder können zu ihren Gruppenbetreuerinnen, aber auch zu allen anderen 
Betreuerinnen gehen, um sich zu äußern. Durch unsere familiäre Atmosphäre ist 
das gut möglich. Die Kinder kennen alle Betreuerinnen vom Haus. Die meisten 
Beschwerden werden unmittelbar mit dem Kind gelöst. Bei schwerwiegenden 
Problemen wird das Thema mit anderen Kolleginnen aufgegriffen und 
besprochen. Es besteht auch die Möglichkeit, das Thema im Team oder bei der 
kollegialen Fachberatung anzusprechen. Manchmal werden auch die Eltern im 



Gespräch mit herangezogen. Wir nehmen die Kinder ernst und hinterfragen 
genau, welches Bedürfnis sie haben. Dadurch soll ihnen Mut gemacht werden, 
sich an uns zu wenden. Im Stuhlkreis können die Kinder auch jederzeit ihre 
Belange einbringen. Der Stuhlkreis findet täglich statt, sodass aktuelle Themen 
sofort behandelt werden können.  
 
 

b) Für Eltern 
Die Eltern haben die Möglichkeit, sich jederzeit an die Betreuerinnen und insb. An 
die Kindergartenleitung in allen Belangen zu wenden. Jederzeit besteht auch die 
Möglichkeit, sich im Pfarramt zu beschweren. Beim Elternbeirat gibt es eine 
weitere Anlaufstelle, seine Anliegen kundzutun. Hier ist sogar der anonyme Weg 
möglich, durch unser „Anliegen-Kuvert“ an der Pinnwand. Die meisten Eltern 
wählen die Beschwerde per Telefon oder Mail, selten auch den persönlichen Weg 
ins Pfarrbüro. Wir machen den Eltern immer klar, dass sie sich jederzeit mit allen 
Belangen an uns wenden können. Nur bei schweren Themen, die bei uns sehr 
selten vorkommen, wird der Träger hinzugezogen. Beschwerden werden im Team 
offen angesprochen. Themen, die beim Träger landen, werden dann im 
Dienstgespräch aufgearbeitet. Im Anmeldebogen und in Elternabenden wird klar 
darauf hingewiesen, wo Eltern sich mit ihren Belangen hinwenden können. 
Regelmäßige Elterngespräche, Elternabende oder Workshops laden die Eltern ein, 
offen ihre Anliegen einzubringen. (siehe auch 3.7 Familien) 
 

c) Für Mitarbeiter*innen 
Alle Mitarbeiter*innen können sich jederzeit vertrauensvoll an das Leitungsteam 
oder 1 Person davon wenden. Sollte die Problematik das Leitungsteam betreffen, 
können sich die Mitarbeiter*innen auch an die MAV im Haus wenden. Davon gibt 
es 2 Personen in unserer Einrichtung. Die MAV kann dann zwischen dem 
Leitungsteam und den Mitarbeiter*innen vermitteln. Weiters gibt es einen 
Kindergartenbeauftragten in der Kirchenverwaltung, der jederzeit angesprochen 
werden kann und dann bei Bedarf den Dienstweg zum Träger anbahnen könnte. 
Die Erzdiözese stellt als kostenlose Anlaufstelle für alle Mitarbeiter*innen die 
Fachstelle Spiritualität zur Verfügung.  
Kontakt: 
Fr. Luitgard Mittermaier 
Dipl. Religionspädagogin; Zertifizierte Begleiterin in Glaubens-, Sinn – und 
Lebensfragen; personenzentrierte Gesprächsführung und Focusing Begleitung 
E-Mail: L.Mittermaier@eomuc.de Tel.: 0171/3193740    
Fr. Mittermaier vermittelt auch an die geeigneten Stellen im Ordinariat weiter.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4. Sexualpädagogisches Konzept 
  
 
4.1 Kindliche Sexualität 
 
Definition: 
Mit frühkindlicher Sexualität wird die Geschlechtlichkeit des Menschen von der 
Geburt bis zur Erreichung der Pubertät bezeichnet. 

Kindliche Sexualität Erwachsenensexualität 

  

spontan, neugierig, spielerisch  zielgerichtet 

  

lustvolles Erleben mit allen Sinnen Eher genital ausgerichtet 

  

Nicht auf zukünftige Handlungen 
ausgerichtet auf Erregung und Befriedigung ausgerichtet 

  

unbefangen befangen 

  

Wunsch nach Nähe, Vertrauen, 
Geborgenheit häufig beziehungsorientiert 

  

Schaffen von Wohlgefühl beim 
Kuscheln   

 
0-1 Jahr (orale Phase) 
Mädchen: Feuchtwerden der Vagina möglich 
Jungen: Spontanerektion möglich 
Beide Geschlechter:  
Körperkontakt – Sinnlichkeit 
Urvertrauen – Beziehung 
Berührung an den Geschlechtsteilen angenehm 
 
1-3 Jahre (anale Phase) 
Mädchen: Erkennen des Fehlens männlicher Genitalien 
Jungen: 15.-19. Monat Genitale Selbststimulation (Penis und Hoden) 
               Stolzer Exhibitionismus 
Beide Geschlechter: 
Anale und urinale Bewusstheit: Geben und Nehmen, Eigenwille 
Ab 18. Monat: Entwicklung sexueller Identität = Wissen um Geschlechtsunterschiede  
Körperliche Untersuchungen der Eltern, bewusstes Genitales Interesse 
3-5 Jahre (ödipal-phallische Phase) 



Mädchen: Stärkere Sanktionierung von Aggressivität durch Erwachsene 
(Verweigerung, In-die Welt-Gehen) 
Beide Geschlechter: 
Trotzphase 
Kerngeschlechtsidentität 
Bewusste Masturbation (mit Orgasmusfähigkeit) 
 
Ab 4 Jahre 

             Mädchen: Zeigelust 
             Beide Geschlechter 
             Sexuelle Neugier (Untersuchungen, Doktor-Spiele) 
             Fragen zu Schwangerschaft und Geburt 
             Freundschaften/Verliebtsein 
             Vater-Mutter-Kind Spiele  
 
             Ab 5 Jahren 
             Kinder entwickeln ein stärkeres Schamgefühl und gehen befangener mit Nacktheit  
             Um. Außerdem legen sie viel Wert auf ihre Identität als Mädchen bzw. als Junge und  
             Lehnen in dieser Phase auch oft das andere Geschlecht ab. 
 
              

4.2. Gefühle und Grenzen 
Die Kinder lernen bei uns, ihre Gefühle zu spüren, zu erkennen und zu benennen und 
klar „Nein“ zu sagen. Wir nehmen die Gefühle ernst und sprechen sie an. 
Grundsätzlich sprechen wir dabei aus unserer Sichtweise und wiederholen das Gefühl 
des Kindes. Z.B. „Jetzt bist du traurig, weil du nicht mitspielen darfst.“ Oder „Oh, du 
ärgerst sich, dass dir jemand einfach den Schuh ausgezogen hat.“  
Grundsätzlich besteht bei uns die Regel, dass jedes Kind seine Gefühle äußern darf, 
jedoch ohne den anderen zu verletzen. Also wenn ich wütend bin, darf ich das 
durchaus sagen und zeigen, aber ich darf nicht das andere Kind verletzen (z.B. 
schlagen…). Wir begleiten die Kinder bei solchen Konfliktsituationen eng und halten 
so den Rahmen für alle Parteien ein.  
Wenn wir bemerken, dass ein Kind im Spiel Unbehagen zeigt, oder ein anderes Kind 
übergriffig wird, fragen wir klar nach, ob das noch für das Kind passt oder nicht. 
Dabei bestärken wir das Kind, sich auch zu trauen einem Freund/einer Freundin 
gegenüber „Nein ich mag das nicht“ zu sagen.  
 
4.3. Regeln bei Doktorspielen 
Grundsätzlich steht den Kindern in der gut einsichtigen Puppenecke ein kleiner 
Arztkoffer zum Spielen bereit, um der kindlichen Entwicklung (siehe ab 4 Jahre) 
entgegenzukommen.  
Sobald dieses Spiel gespielt wird, hat immer eine Fachkraft ein Auge auf die Ecke und 
hilft dabei, dass die Regeln eingehalten werden.  
Wir haben klare Regeln für dieses Spiel aufgestellt und mit den Kindern gemeinsam 
im Stuhlkreis erarbeitet. Welche Spielideen gibt es? Worauf müssen wir achten bei 
diesem Spiel? Was ist verboten bzw. nicht in Ordnung? 
Spielideen der Kinder: Untersuchungen ohne Kleidung weg zu nehmen/auszuziehen, 
Krankenhaus-Spiel, Operation, Arztpraxis… 



Worauf müssen wir achten: wir fragen den anderen immer, ob er das möchte! Jeder 
kann nein sagen! (Man ist trotzdem noch befreundet) Das Spiel nur in dieser 
vorgesehenen Ecke zu spielen! Bei einem Nein oder Stopp sofort aufzuhören! Hilfe 
bei der Fachkraft holen, wenn man sich unsicher ist oder ein schlechtes Gefühl 
bekommt! 
Was ist nicht in Ordnung: wenn jemand nein sagt, und es wird nicht beachtet! 
Dieses Spiel während der Abholzeit zu spielen (es könnten fremde Personen/Eltern 
spontan in den Raum kommen) Spiele, die der Spielpartner ablehnt, einfordern! 
(auch Erpressung: wenn du das nicht machst, sag ich es meiner Mama usw.) 
  
 
4.4. Akzeptanz des Umgangs im Elternhaus 
Die Eltern werden über unser sexualpädagogisches Konzept aufgeklärt, damit sie 
unsere Haltung und Umgangsweisen nachvollziehen und akzeptieren können. 
Wichtig ist uns auch, dass sie sich gut beraten und sicher fühlen, wenn sie ihr Kind zu 
uns in die Einrichtung bringen. Weiterhin wird ihnen immer Offenheit und 
Transparenz signalisiert, sodass sie bei jedem Anliegen auf uns zugehen können. Die 
Eltern sollen so aber auch wissen, welche Grenzen wir klar einhalten. Wir besprechen 
uns eng mit ihnen, wenn das eigene Kind Grenzverletzungen verursacht hat oder 
wenn es selbst Grenzverletzungen ausgesetzt war.  
 
 
4.5. Reaktion auf Fragen 
Jederzeit können die Eltern auf das Fachpersonal zukommen und ihre Fragen stellen.  
In einem eigenem Gesprächstermin wird dann die jeweilige Angelegenheit 
besprochen. Eine Klärung bei Tür- und Angelgesprächen wird vermieden, da diese 
Thematik stets vertraulich behandelt wird. Wenn uns im Team etwas auffällt, 
beobachten wir das Kind nochmals genau, bevor wir zum Gespräch einladen. Zudem 
besteht die Möglichkeit, Unterstützung und fachlichen Rat bei der kollegialen 
Fachberatung oder der hausinternen Heilpädagogin einzuholen.  
Für die Kinder sind die Regelungen einheitlich und klar aufgestellt, sodass auch sie 
selbst mit ihren Fragen und Unsicherheiten zu uns kommen können. Der Austausch 
im Team untereinander ist stets eng und vertraut, um eine größtmögliche, interne 
Vernetzung zu gewährleisten.  
 
4.6. Betitelung der Geschlechtsteile 
Wir achten im Sprachgebrauch darauf, die Geschlechtsteile bei ihrem normalen, 
biologisch definierten Namen zu nennen. Von umschreibenden Begriffen wie z.B. 
„Mumu“ für Vagina oder ähnliches sehen wir ab. Somit signalisieren wir den Kindern, 
dass es für uns kein Tabu-Thema ist und dass es ganz normal ist, alle Geschlechtsteile 
zu benennen. In unserer Erziehung legen wir Wert darauf, dass die Kinder alle 
Körperteile benennen und zuordnen können. Des Weiteren ist uns wichtig, dass wir 
den Kindern ein Gefühl der Intimität vermitteln, indem wir ihnen immer wieder 
mitteilen, dass sie selbst über ihre Gefühle und Geschlechtsteile bestimmen dürfen. 
Nur wenn wir mit diesem Thema offen umgehen, können wir eine gute Basis dafür 
legen, dass die Kinder sich mit ihren Gefühlen uns anvertrauen, wenn es für sie nötig 
ist. Schon in kleinem Alter wollen die Kinder wissen, ob ein Mädchen oder Junge vor 
ihnen steht, und kennen die einzelnen Unterschiede von Mädchen und Jungen oft 



schon ganz genau. Besonders aktuell wird das Thema, wenn ein Geschwisterkind 
geboren wird. Bei Bedarf haben wir auch Bilderbücher und Fachmaterial in unserer 
Einrichtung, die den Kindern eine altersgerechte Aufklärung ermöglichen. Diese 
Aufklärungsarbeit findet meist situations – und individuell am Kind orientiert statt. 
 
4.7. Umgang mit Kindern, die sich selbst befriedigen 
Immer wieder kommt es vor, dass sich Kinder im Kindergarten selbst befriedigen. Bis 
zu einem gewissen Maß ist das auch in Ordnung und wird von uns toleriert. Sollte es 
jedoch übermäßig oft bzw. stark vorkommen, fertigen wir eine separate 
Beobachtung an und lassen uns von der internen Heilpädagogin beraten. 
Anschließend wird ein Gespräch mit den Eltern vereinbart. Wir sorgen dafür, dass das 
Kind nicht vor den anderen Kindern bloßgestellt wird, und behandeln die 
Angelegenheit streng vertraulich. Als weitere Möglichkeit wird die ISEF als vorläufige 
anonyme Beratung von uns genutzt. Beim Kind wird das Gesamtpaket betrachtet und 
wir verweisen evt. an weitere Beratungsstellen oder Fachpraxen. Im Kindergarten 
können wir entweder eine isolierte heilpädagogische Maßnahme oder einen 
Integrationsplatz mit Betreuung durch unser Fachteam anbieten. Regelmäßiger 
Austausch mit den Eltern über die aktuelle Situation ist uns ein wichtiges Anliegen.  
 
4.8. Weiterverweisung an Eltern 
Mögliche Weiterverweisungen an die Eltern können je nach Fall sein: 
 - kostenlose Erziehungsberatungsstelle der Caritas in Mittenwald 
 - Familienstützpunkt Isartal 
 - Rücksprache mit dem zuständigen Kinderarzt 
 - SPZ-Garmisch-Partenkirchen  
 - Fachpraxis Dr. Zakis Murnau 
 - Klinik Hochried Murnau 
 - SOS-Kinderzentrum Garmisch-Part.  
 - Heilpädagogische Tagesstätte Farchant / Christophorus-Schule  
  
4.9. Wissen und Bewusstsein für Täterstrategien 
Die Täterstrategien sind immer die gleichen; dies muss für uns alle im Bewusstsein 
bleiben. Die Kinder werden „beobachtet“, anschließend „ausgewählt“ und mit 
verschiedenen Taktiken zur Verschwiegenheit gebracht. Ein genaues Hinschauen und 
Beobachten bei Eltern/Familienangehörigen und auch Arbeitskolleg(innen) 
untereinander ist dringend notwendig. Ebenso der stabile Kontakt zum Kind kann 
helfen, dass Unstimmigkeiten früh genug erkannt werden. Wenn uns die Kinder 
vertrauen und sich sicher fühlen, tun sie sich eher kund als wenn sie sich unsicher 
und verängstigt fühlen. Wir geben den Kindern immer das Gefühl, dass sie sich offen 
bei uns aussprechen können und dass sie so in Ordnung sind, wie sie sind und dass 
ein klares „Nein“ für sie ganz normal und wichtig ist.  
 
4.10. Präventionsangebote für Kinder und Eltern 
In unserer Jahresplanung gibt es immer wieder Angebote für die Kinder, sich selbst zu 
stärken und ihren Körper vor Übergriffen zu bewahren. Themen wie z.B. „faustlos“, 
„mein Körper gehört mir“, „Kinder stark machen“ nehmen wir regelmäßig in unsere 
Jahresplanung mit hinein. Für die Eltern gibt es 1x im Jahr einen Elternabend, der sich 
mit Themen aus der Sexualpädagogik oder der Suchtprävention beschäftigt. In 



diesem Jahr wird es im Herbst einen Themen-Elternabend zum Thema 
Medienerziehung/Suchtprävention im Umgang mit Handy, Tablets usw. geben. 
Hierzu wird eine externe Dozentin referieren und vom Träger finanziert.  

 
 
5. Intervention 
 
5.1 Handlungsleitlinien bei (Verdachtsmomenten von) gewaltsamen Übergriffen 

- Schutzauftrag 
 Unser Schutzauftrag bezieht sich auf unterschiedliche Gefährdungsformen, die im 

familiären / außerfamiliären Umfeld, wie innerhalb unserer Einrichtung auftreten 
können. 
 - verschiedene Gewaltformen; verbal / körperlich / sexualisiert / Übergriffe /  

Grenzverletzungen / Ausnutzen von Abhängigkeiten / Vernachlässigung 
- Ruhe bewahren / Abklärung der Situation 
- wann muss gehandelt werden  
- nicht selbst ermitteln 
- Datenschutz gegenüber anderen Kindern / anderen Eltern 

 
 
 

5.1.1 Interventionsplanungen 
 
 
Siehe Anhang Muster-Interventionspläne  
+Erzbischöfliches Ordinariat München 
+Schutzauftrag Caritas  
  

 
5.1.2.Verdacht auf Kindeswohlgefährdung (familiären Kontext) 

 
 

 
Indem wir die Kinder stets genau beobachten und begleiten, versuchen wir, einen 
angemessenen Kontakt zu ihnen zu halten. Sie sollen einerseits unsere allgemeinen Regeln 
achten aber andererseits ein Gefühl des Vertrauens uns gegenüber haben, um sich uns ganz 
offen zu äußern. 
Wenn ein Kind auf uns zukommt und von irgendeiner Form von Gewalt erzählt, haben wir 
immer ein offenes Ohr. Zuerst bewahren wir die Ruhe und vermitteln dem Kind Sicherheit. 
Genaues Zuhören und dem Kind vermitteln, dass man ihm glaubt, ist ein weiterer Schritt.  
Das Kind darf sicher sein, dass wir Partei für seine Situation und Empfindungen ergreifen. 
Beim Gespräch bleiben wir sachlich, formulieren das Bedürfnis des Kindes (z.B.  …..“ja das ist 
für dich nicht schön so eine Situation.“   oder …“du möchtest, dass dein Vater damit 
aufhört.“ ….“du fühlst dich gerade gar nicht gut, weil es daheim so läuft.“) und versuchen, 
hinter die Situationen zu schauen und hinterfragen mit dem Kind gemeinsam seine 
Empfindungen. 
Dabei werden Suggestivfragen nicht gestellt, da sonst die Ergebnisse evtl. Verfälscht werden 
könnten.  



Dem Kind werden keine unhaltbaren Versprechungen, Zusagen oder Angebote gemacht. 
Jedoch sollte es das Gefühl bekommen, dass wir uns der Sachlage annehmen. Schließlich will 
es in seiner Situation gehört und verstanden werden. 
Zum Schutz des Kindes ergreifen wir bestimmte Maßnahmen sofort (z.B. Kind von der 
Gruppe/anderen Personen entfernen, Kind ins Einzelgespräch nehmen, Kind Schutz geben) 
Wir versichern, dass das Gespräch vertraulich behandelt wird und wir uns Rat und Hilfe 
holen werden, um diese Situation zu klären. 
Abschließend zum Gespräch wird der Gesprächsinhalt dokumentiert, auch im genauen 
Wortlaut des Kindes, um eigene Bewertungen oder Einschätzungen klar von den Fakten 
abzutrennen.  
Wenn das Kind also von (sexueller) Gewalt durch die Mutter, Vater oder andere 
Personenberechtigte berichtet, wird die Einrichtungsleitung informiert und das Verfahren 
nach §8a SGB VIII eingeleitet.  
Um eine Überstürzung zu vermeiden, wird das Kind intensiv weiter beobachtet.  
Die/Den vermeintlichen Täter konfrontieren wir vorerst nicht. Auch das Stellen von eigenen 
Ermittlungen ist nicht der Weg, den wir gehen.  
Da wir im Team eine sehr große Vertrautheit haben und uns gegenseitig sehr gut 
unterstützen, wird die Situation zuerst mit der nächsten Kollegin besprochen und dann auch 
im Team. Unsere Einrichtung ist nicht sehr groß, deshalb kennt jede Betreuungsperson jedes 
Kind. So kann auch im Gespräch erörtert werden, welche Beobachtungen die anderen 
Kolleginnen machen.  
Wenn wir uns im Team besprochen haben und zum Schluss kommen, dass weitere Schritte 
evt. Nötig sind, führen wir ein Gespräch mit unserer kollegialen Fachberatung und mit dem 
Träger.  
Die anonyme Fallberatung vom Jugendamt sowie die Leitung des Jugendamtes ziehen 
ebenso hinzu, bevor wir endgültig eine Anzeige auf Kindeswohlgefährdung machen. 
Jegliche Vorfälle werden dokumentiert. Wir verwenden den Doku-Bogen der Caritas bzw. 
den Bogen vom Jugendamt (siehe Anhang), um den Fall schriftlich zu fixieren. Hier wird u.a. 
festgehalten:  
 
-beteiligte Fachkräfte 
-zu beurteilende Situation 
-Ergebnis der Beurteilung 
-Art und Weise der Ermessungsausübung 
-weitere Entscheidungen 
-Definition der Verantwortlichkeit für den nächsten Schritt 
-Zeitschiene für Überprüfungen 
-Erscheinungsbild des Kindes 
-Elternverhalten 
-Dokumentation des Verfahrens gem. §8a SGB VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5.1.3. Verdacht sexualisierter Gewalt/Übergriff durch Mitarbeiter*in/en bzw. Kirchl. 
Kolleg*in 
 
Wenn wir etwas beobachten, oder uns von Dritten erzählt wird, sodass (sexualisierte) 
Gewalt vermutet werden kann, bewahren wir vorerst Ruhe und nehmen unsere 
Wahrnehmungen ernst.  
Informationen, die wichtig sind für alle Mitarbeiter*innen, werden unbedingt 
weitergegeben, bleiben aber vorerst vertraulich und kindergartenintern.  
Das Verhalten des Kindes wird genau beobachtet und eigen Ermittlungen vermieden. 
Die*Den vermeintlichen Täter konfrontieren wir auch hier nicht direkt mit eigenen 
Befragungen.  
Ist die akute Kindeswohlgefährdung aber klar ersichtlich, handeln wir sofort. Die Information 
wird an die Leitung und/oder den Träger gegeben. Von dort wird in Gegenwart der 
meldenden Person der/die externe Missbrauchsbeauftrage*n informiert.  
Wenn es erwachsene Zeugen für den Vorfall gibt, wird eine Beurlaubung des/der 
Mitarbeiters/Arbeiterin in Betracht gezogen.  
Die Aufklärung des Verdachtsfalls und die Ergreifung von Maßnahmen erfolgt nach Maßgabe 
der externen Missbrauchsbeauftragen und in Abstimmung mit diesen.  
Der Verdacht wird unverzüglich geklärt. Wenn sich der Verdacht begründet (z.B. Kind 
bestätigt den Vorfall oder Anzeichen verdichten sich) werden die arbeitsrechtlichen Schritte 
überprüft und umgesetzt. Ggf. wird Anzeige erstattet. 
Wenn der Verdacht jedoch unbegründet ist, werden die Sofortmaßnahmen aufgehoben und 
Rehabilitationsmaßnahmen ergriffen.  
Sollten Vorgesetzte im Verdacht stehen, können sich die Mitarbeiter*innen direkt an die 
unabhängigen Ansprechpersonen der Erzdiözese München und Freising für die Prüfung von 
Verdachtsfällen wenden.  
Der Träger entscheidet mit der Leitung und dem Jugendamt gemeinsam, ob die Einschaltung 
einer Strafverfolgungsbehörde notwendig ist. 
 
Die Kontaktdaten der unabhängigen Ansprechpersonen sind: 
 
Erzdiözese München und Freising 
Dipl. Psych. Kirstin Dawin 
St. Emmeramweg 39 
85774 Unterföhring 
Tel.: 089/20041763 
Mail: KDawin@missbrauchsbeauftragte-muc.de 
 
Dr. Martin Miebach 
Pacellistr. 4 
80333 München 
Tel.: 0174/3002647 
Fax.: 089/954537131  
Mail: MMiebach@missbrauchsbeauftragte-muc.de 
 



Im Anhang finden sich Muster-Interventionspläne, die zur Überarbeitung unseres 
Schutzkonzeptes herangezogen werden.  
 
 
 
 
5.1.4.Pädagogisches Fehlverhalten/Grenzverletzung 
Pädagogisches Fehlverhalten bzw. eine Grenzverletzung wird sofort genau betrachtet. Ggf. 
wird die Aufsichtsbehörde informiert (§47 SGB VIII Meldepflichten). 
Für das betroffene Kind und seine Eltern werden Angebote der Unterstützung 
unternommen. Das können Fachgespräche im Team, mit der Leitung, mit dem Träger oder 
auch mit der kollegialen Fachberatung sein. Der Elternbeirat und die Elternschaft werden in 
angemessener Weise informiert, um die Sachlage klar und von Unwahrheiten sauber zu 
halten. 
Außerdem wird die Pressestelle des EOM informiert, um den Fall nicht nur intern, sondern 
auch an übergeordneter Stelle klar aufzudecken. 
Über den Fall wird eine ausführliche Dokumentation geführt, die bei Bedarf zu Gesprächen 
oder Berichten hinzugezogen werden kann.  
Natürlich begleiten wir die anderen Kinder, damit auch sie den Fall ausreichend aufarbeiten 
können.  
Im Team ist ebenfalls eine Aufarbeitung nötig, die durch regelmäßige Fachberatung und ggf. 
Supervision stattfinden kann.  
Außerdem werden die Präventionsmaßnahmen verstärkt und im Schutzkonzept die nötigen 
Punkte überarbeitet, damit ein weiterer Fall möglichst ausgeschlossen werden kann.  
Wenn es sich nicht um sexualisierte Gewalt handelt, wird der Fall je nach Sachlage eng mit 
der Leitung und dem Träger behandelt. Der Vorfall wird mit der MAV- Vertretung 
besprochen und um Lösungsansätze gebeten.  
Die/Der Mitarbeiter*n selbst wird erst nach ausloten der gesamten Sachlage zum Gespräch 
hinzugezogen. Dann wird gemeinsam mit Träger und MAV ein Weg erarbeitet, der zur 
Klärung des Falles beiträgt. Sanktionen könnten je nach Sache – bzw. Rechtslage, eine 
Abmahnung, eine Versetzung oder eine Kündigung des Arbeitsplatzes sein.  
Damit auch hinter die Lage der/der Mitarbeiter*in/s geblickt werden kann, wird eine 
Fachkraft der kollegialen Fachberatung zu einem Gespräch eingeladen. Hier hat auch der/die 
Mitarbeiter*in die Möglichkeit, seine eigene Situation genau zu schildern, bevor eine 
Entscheidung über mögliche Sanktionen erfolgt.  
In jedem Fall wird ein Gespräch mit den betroffenen Eltern durch die Leitungskräfte geführt. 
Mit den Eltern gemeinsam werden evtl. Lösungsansätze besprochen und dann in einem 
weiteren Gespräch mit der/dem Mitarbeiter*in weitere Möglichkeiten ausgeführt. (z.B. 
Gruppenwechsel des Kindes, Kind verlässt den Kindergarten auf Wunsch der Eltern...) 
 
 
5.1.5. Datenschutz 
 
Bei der Anmeldung erhalten alle Eltern eine Datenschutzverordnung im Vertrag. Dort wird 
festgehalten, wie lange und zu welchem Zweck die Daten gespeichert werden und an wen 
sie sich bei Datenschutzanliegen wenden können. Nach Ausscheiden aus dem Kindergarten 
werden die Verträge noch für 10 Jahre im Kindergarten aufbewahrt und danach vernichtet. 
Eine Weitergabe der Daten an die Schule findet nicht statt.  



Ebenfalls im Vertrag findet sich ein Fotozettel, wo die Eltern entscheiden können, ob und zu 
welchem Zweck Fotos von ihrem Kind gemacht werden dürfen.  
In den Garderoben finden sich keine Fotos mit/ohne Namen der Kinder. Bei aushängenden 
Bastelarbeiten wird nur der Vorname vermerkt.  
Auch Fotos vom Personal mit Namen finden sich in den Garderoben keine. Eine große 
Personalakte gibt es im Pfarrbüro beim Träger. Eine kleine Personalakte befindet sich im 
verschlossenen Schrank im Büro im Kindergarten.  
 
6. Adressen / Anlaufstellen 
 
Träger 
Pfarrkirchenstiftung St. Peter und Paul 
Matthias-Klotz-Str. 4 
82481 Mittenwald 
 
Erzdiözese München und Freising 
Dipl. Psych. Kirstin Dawin 
St. Emmeramweg 39 
85774 Unterföhring 
Tel.: 089/20041763 
Mail: KDawin@missbrauchsbeauftragte-muc.de 
 
Dr. Martin Miebach 
Pacellistr. 4 
80333 München 
Tel.: 0174/3002647 
Fax.: 089/954537131  
Mail: MMiebach@missbrauchsbeauftragte-muc.de 
 
Landratsamt Garmisch Partenkirchen 
Jugendamt 
Olympiastraße 10 
82467 Garmisch-Partenkirchen 
Anonyme Fallberatung ISEF 
Jugendamt Garmisch-Partenkirchen 
Tel. 08821 751-308 
 
KoKi – Frühe Hilfen 
Olympiastraße 10 
82467 Garmisch-Partenkirchen 
Sabine Vogt 
Tel. 08821 751-308 
 
Caritas 
Beratung für Kinder, Jugendliche und Eltern 
Dompfaffstr. 1 
82467 Garmisch-Partenkirchen 
Tel. 08821 9434840 



 
Kollegiale Fachberatung Caritas 
Eva Huhn 
Tel. 08821 9434840 
 
SOS Kinderzentrum 
Interdisziplinäre Frühförderung 
Parkstraße 8 
82467 Garmisch-Partenkirchen 
Tel. 08821 943460 
 
Sozialpädiatrisches Zentrum 
Gehfeldstraße 24 
82467 Garmisch-Partenkirchen 
08821 7011450 
 
Condrobs Suchtberatung 
Ludwigsstr. 82a 
82467 Garmisch-Partenkirchen 
Tel. 08821 72021 
 
Wichtige Notrufnummern 
 
Polizei       110 
 
Kinder- und Jugendtelefon    0800 111 0 333 
 
Elterntelefon      0800 111 0 550 
 
Hilfetelefon Sexueller Missbrauch   0800 22 55 530 
 
Telefonseelsorge     0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 
 
WEISSER RING Bundesweites Opfer-Telefon  116 006  
 
 
 
7. Aufarbeitung und Qualitätssicherung  
 
 
Eine nachhaltige Aufarbeitung von auftretenden Fällen wird sichergestellt, indem dem Team 
der Einrichtung die kollegiale Fachberatung und evtl. auch eine Supervision zur Verfügung 
gestellt wird. Der Träger bietet Unterstützung sowie spezielle Teamschulungen an, um 
Erlebtes gut verarbeiten zu können.  
Bei einem Vorfall von pädagogischen Fehlverhalten, der das Wohl eines oder mehrerer 
Kinder beeinträchtigt hat/haben könnte, werden zum Schutz der Kinder Sofortmaßnahmen 
ergriffen und der Träger/die Trägervertretung darüber informiert. 



Der Träger/die Trägervertretung prüft im Austausch mit der Leitung, ob es sich um einen 
meldepflichtigen Vorfall nach § 47 SGB VIII handelt. Sollte dies der Fall sein, erfolgt 
unmittelbar eine Meldung an die zuständige kommunale Aufsichtsbehörde (für 
Kindertageseinrichtungen). 
Es erfolgt zudem eine Meldung an das Erzbischöfliche Ordinariat zur Abklärung 
arbeitsrechtlicher Schritte und pädagogischer Maßnahmen. 
Die Eltern des betroffenen Kindes werden ebenfalls zeitnah (nach Möglichkeit am gleichen 
Tag) über den Vorfall informiert.  
 
Seit Januar 2024 beteiligt sich unsere Einrichtung am Angebot des Landratsamtes PQB 
(pädagogische Qualitätsbegleitung). PQB unterstützt Kitas effektiv bei der 
Weiterentwicklung ihrer Interaktionsqualität gemeinsam mit Leitung und Team. Die 
pädagogische Arbeit wird reflektiert und darauf aufbauend werden Veränderung – und 
Entwicklungsprozesse angestoßen. 
Wir haben uns beim Qualitätskompass für II Differenzierte Lernumgebung – D Aktive 
Beteiligung der Kinder 16. Orientierung an den Interessen und Kompetenzen der Kinder 17. 
Unterstützung aller Kinder zur Selbstbestimmung und Mitverantwortung 18. 
Mitbestimmungs- und Beschwerdemöglichkeiten für Kinder; III Dialogorientierte 
Bildungsunterstützung – F sprachliche Anregung 23. Zum Sprechen anregen 24. 
Sprachverständnis und Wortschatz erweitern 25. Sprachliche Vielfalt gestalten 26. Literacy-
Entwicklung unterstützen. 
 
Mit Zaungästen an der Einrichtung gehen wir aufmerksam um. Wir beobachten genau, wer 
es ist, sprechen die Leute auch an und bitten darum, die Kinder nicht anzusprechen. Bei 
Auffälligkeiten wenden wir uns an die Einrichtungsleitung und informieren ggf. die Polizei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Schutzkonzept für die Kindertageseinrichtung  
    Pfarrkindergarten Pater-Ägidius-Jais Mittenwald 
 
Präambel-Grundhaltung 

1. Definitionen und rechtliche Grundlagen 
1.1. Definitionen 
1.2. Rechtliche Grundlagen 
1.3. Mögliche Signale + Folgen  

 
2. Prävention 

2.1. Verhaltensweisen für Mitarbeiter(innen) 
2.1.1. Hinweise zum Wickeln 
2.1.2. Hinweise zum Umziehen/Kleidungswechsel 
2.1.3. Hinweise zum Toilettengang 
2.1.4. Achtsamkeit im Team und mit sich selbst 

2.2. Partizipationsmöglichkeiten für Kinder 
2.2.1 Einbeziehung der Kinder/Regeln für die Kinder 
2.2.2 Maßnahmen, um Kinder zu bestärken 

          2.3. Partizipationsmöglichkeiten für die Eltern 
                    2.3.1 Elternbeirat 
                    2.3.2 Elterngespräche 
                    2.3.3 Weitere Elternkontakte 
                    2.3.4. Besondere Situationen in der Einrichtung 
 
          3. Risikoanalyse 
          3.1. Team 
          3.2. Raumkonzept 
          3.3. Gebäude 
          3.4. Außengelände  
          3.5. Pädagogischer Alltag + externe Personen 
          3.6. Kinder 
          3.7. Familien 
          3.8. Personalauswahl 
          3.9. Fort - und Weiterbildung 
          3.10. Verhaltenskodex 
                     3.10.1. Beispiele zum Verhaltenskodex 
          3.11. Beratungs- und Beschwerdewege 
 

4.Sexualpädagogisches Konzept  
4.1. Kindliche Sexualität 
4.2. Gefühle und Grenzen 
4.3. Regeln bei Doktorspielen 
4.4. Akzeptanz des Umgangs im Elternhaus 
4.5. Reaktion auf Fragen 
4.6. Betitelung der Geschlechtsteile 
4.7. Umgang mit Kindern, die sich selbst befriedigen 
4.8. Weiterverweisung an Eltern 



4.9. Wissen und Bewusstsein von Täterstrategien 
4.10. Präventionsangebote für Kinder und Eltern 

 
5. Intervention 

5.1.Handlungsleitlinien bei Verdachtsmomenten 
5.1.1. Interventionsplan 

       5.1.2. Verdacht auf Kindeswohlgefährdung (familiären Kontext) 
       5.1.3. Verdacht sexualisierte Gewalt/Übergriff durch Mitarbeiter*in/en 

5.1.4. Pädagogisches Fehlverhalten/Grenzverletzung 
5.1.5. Datenschutz und Einhaltung der allgemeinen Privatsphäre 
 
 

6. Adressen/Anlaufstellen 
 

7. Aufarbeitung und Qualitätssicherung  
 

 
 
Anhang  
Dokumentationsbögen Caritas und Jugendamt  
Muster-Interventionspläne Erzdiözese + Caritas  
Schutzauftrag/Handlungsleitfaden Caritas 
 
 


